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1. Einleitung

1.1 Bedeutung des Brandschutzes

Der Brandschutz wird ausführlich in allen 16 Landesbauord-
nungen (LBO) geregelt. Die generelle Forderung der Muster-
bauordnung (MBO [1]) lautet: 

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 
und instand zu halten, dass 

 n der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer 
und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und

 n bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie

 n wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ 

In einzelnen Abschnitten der LBO werden dann die brandschutz-
technischen Anforderungen an die Bauteile und Baustoffe – 
heute Bauprodukte – geregelt. Im Rahmen dieses Beitrages 
werden alle Forderungen insbesondere an Wände aus Kalk-
sandstein-Mauerwerk erläutert.

Eine häufige Frage ist: „warum Brandschutz, der kostet doch 
nur…“ Durch die Umsetzung der bauaufsichtlichen Brandschutz-
anforderungen sollen aber die oben genannten Forderungen er-
füllt werden, die dazu dienen, Menschenleben zu retten, Nach-
barn gegen Brand zu schützen und der Feuerwehr Löscharbeiten 
zu ermöglichen. Der Brand soll möglichst auf einen Brandab-
schnitt, eine Nutzungseinheit, begrenzt werden. Die Verhinde-
rung eines Brandes ist kaum möglich. Das Schutzziel der bau-
aufsichtlichen Anforderungen ist der Personenschutz und nicht 
der Sachschutz. Sachschutz kann aber von der Sachversiche-
rung bei Sonderbauten gefordert werden.

1.2 Sicherheitskonzept

In der Vergangenheit wurde von der Bauaufsicht ein Sicherheits-
konzept nicht ausdrücklich definiert. Erst im Rahmen der euro-
päischen Normung mit Einführung des semiprobabilistischen 
Sicherheitskonzepts in DIN EN 1991-1-2 [N10, N11] wurden 
hierzu Untersuchungen durchgeführt und ausführlich diskutiert.

Das bauordnungsrechtliche Schutzziel wurde mit folgender Wer-
tigkeit definiert:

1. Menschenrettung

2. Nachbarschutz

3. Löschmöglichkeiten

4. Standsicherheit der Bauteile

5. Raumabschluss von Bauteilen

6. Anlagentechnik

Standsicherheit von tragenden Bauteilen im Brandfall bedeu-
tet, dass ein Bauteil ab der dem Klassifizierungszeitpunkt fol-
genden Minute versagen darf, z.B. in der 91. Minute der Anfor-

derung bei feuerbeständig. Anlagentechnik (z.B. Löschanlagen) 
wird in der Regel baurechtlich als zusätzlicher Schutz eingestuft 
bzw. bei Sonderbauten zur Reduzierung des Risikos einer Brand-
weiterleitung eingesetzt. Bei der Anlagentechnik wird aber auch 
als Restrisiko und frühzeitigem Löschen akzeptiert, dass eine 
Anlage nicht 100 %ig funktioniert. Eine 100 %ige Funktions-
sicherheit wäre nur durch die Ausführung von redundanten An-
lagen möglich. Statistisch gesehen haben z.B. Sprinkleranla-
gen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 3 bis 5 %.

Versicherungen setzen voraus, dass die baurechtlichen Brand-
schutzanforderungen erfüllt sind und fordern dann ggf. zusätz-
liche Maßnahmen, um Sachschäden bei einem Risiko zu mini-
mieren und damit die Sachkosten im Brandfall zu senken. Dies 
gilt insbesondere für eine Nutzung mit hohen Risiken und ho-
hen Sachwerten, z.B. im Industriebau.

1.3 Brandschäden

Statistisch gesehen brennt es in jeder Nutzungseinheit alle 
50 Jahre. In Bild 1 sind die Hauptursachen für eine Brandent-
stehung dargestellt. In Großstädten, wie z.B. Hamburg oder Ber-
lin muss mit 1 Brandtoten pro ca. 80.000 Einwohner und Jahr 
gerechnet werden. Insgesamt gab es im Jahr 2010 laut Auf-
stellungen der Versicherer 150 Brandtote. Diese relativ geringe 
Zahl ist u.a. in dem guten baulichen Brandschutz in Deutsch-
land begründet.

Die Schadenssummen aus Brandschäden belaufen sich 
pro Jahr auf ca. 3 Milliarden Euro. Davon sind in der Regel 
150 Großschäden ab 500.000 Euro pro Jahr. Der größte Ein-
zelschaden belief sich bisher auf 300 Millionen Euro. In Tafel 1 
sind beispielhaft Brandhäufigkeiten von Wohngebäuden in Ham-
burg dargestellt. Die Brandhäufigkeit hängt auch von der Nut-
zungsart eines Gebäudes ab. 

Im Rahmen der Auswertungen der Brandentstehungshäufigkeit 
wurde bestätigt, dass insbesondere die Bauart der Wohnungs-
trennwände entscheidenden Einfluss auf die Feuerwiderstands-
dauer hat. In Tafel 2 sind die Schlussfolgerungen zur Brandent-

Brandstiftung
31 %

Elektrizität
39 %

Blitzschlag 1 %

Sonstiges 
und unbekannt
16 %

Menschliches
Fehlverhalten
4 %

Überhitzung 3 %

Feuergefährliche 
Arbeiten 5 %

Offenes Feuer 1 %

Bild 1 Schadensursachen [2]
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stehungshäufigkeit in Abhängigkeit von der Bauart und deren 
Auswirkung auf zulässige Brandabschnittsgrößen zusammen-
gefasst. Der Feuerwiderstand und der Raumabschluss brenn-
barer Wohnungstrennwände haben damit entscheidenden Ein-
fluss auf die Brandweiterleitung. 

Kalksandstein-Mauerwerk ist nichtbrennbar. Es begrenzt Brän-
de und trägt selbst nicht zum Brand bei. Hölzerne Dachstühle 
brennen solange weiter bis alles Holz verbrannt ist. Ebenso 
verhalten sich Holzbalkendecken. Die Feuerwehr hat dann kei-
ne Möglichkeit, das Feuer rechtzeitig zu löschen. Daher gab es 
im Mittelalter und in der Neuzeit große Stadtbrände – London 
1666, Hamburg 1842 – bis die Aufsichtsbehörden Mauerwerk 
als Brandmauern zur Behinderung der Brandweiterleitung vor-
schrieben. Erst mit der zunehmenden Verwendung von Mau-
erwerk wurden Großbrände in engen Bebauungen reduziert.

INFO
Kalksandstein-Mauerwerk ist nichtbrennbar.

Man muss nur einem Brand zugesehen haben, um zu begrei-
fen, welche Macht das Feuer hat und wie ausgeliefert man sein 

kann, auch wenn man selbst Hab und 
Gut nicht verloren hat. Die Versicherung 
kann zwar den materiellen Schaden weit-
gehend ausgleichen, sie kann aber nicht 
Erinnerungsstücke ersetzen und insbe-
sondere keine Personenschäden unge-
schehen machen. Bei Personenschäden 
ermittelt immer auch die Staatsanwalt-
schaft und prüft, ob gegen geltende Vor-
schriften verstoßen wurde und ob es da-
für Verantwortliche gibt. 

1.4 Haustechnik 

Brandschutz funktioniert nur, wenn früh-
zeitig eine Koordination zwischen den 
Bauteilen und der Haustechnik – elek-
trische Leitungsanlagen, sanitäre Anla-
gen, Lüftungsleitungen, etc. – erfolgt und 
erforderliche Brandschutzmaßnahmen 
konsequent umgesetzt werden. Ebenso 
muss regelmäßig gemäß Wartungsanlei-
tung gewartet werden. Dies gilt nicht nur 
während der Errichtung eines Gebäudes, 
sondern insbesondere auch während der 
Lebensdauer eines Gebäudes. Gebäude 
werden länger genutzt als die enthaltene 
Haustechnik. Sie muss erneuert und dem 
jeweiligen Standard angepasst werden. 
Mauerwerk und Haustechnik lassen sich 
planerisch einfach koordinieren und ein-

Brandhäufigkeiten am Beispiel von Wohngebäuden in Hamburg

Anzahl der Wohnungen
Gesamtwohnfläche  
Anzahl der Gebäude

783.116 
62.649.280

196.967

Anzahl der Brände

In Wohnungen
Außerhalb von Wohnungen

1.117
923

Statistische Häufigkeit von Bränden (Mittelwert)

In Wohnungen je 1.000  
Wohnungen und Jahr

1,43 In Wohnungen je 1.000 m² 0,0178

Außerhalb von Wohnungen  
je 1.000 Wohngebäuden

4,68 – –

Bauart Zulässige Brandabschnittsgröße 
[m²]Wände Decken

Feuerbeständige  
Kalksandsteinwände (F 90-A)

Feuerbeständige Decken
(F 90-A)

10.000

Feuerbeständige  
Kalksandsteinwände (F 90-A)

Holzbalkendecken 1.800

Holzwände Holzbalkendecken 4001)

1) HBauO 2018: Brandabschnitt (BA)  800 m2, Nutzungseinheit (NE)  200 m2,  
Holzmassivbauweise F90-B

Tafel 1 Statistische Auswertung der Brandentstehungshäufigkeit in Wohngebäuden aus 
der Einsatzstatistik der Berufsfeuerwehr Hamburg in Anlehnung an [3]

Tafel 2 Schlussfolgerungen aus der statistischen Auswertung  der Brandentstehungs-
häufigkeit in Wohngebäuden nach Tafel 1

fach in Brandschutzmaßnahmen umsetzen, im Gegensatz zur 
Haustechnik beim Trockenbau. Weitere Angaben sind im Ab-
schnitt 4.9 enthalten.

1.5 Kalksandstein-Mauerwerk

Bei Verwendung von Kalksandstein-Mauerwerk ist der Brand-
schutz automatisch enthalten und damit sichergestellt. Kalk-
sandstein-Mauerwerk ist aufgrund seiner Herstellung und 
Zusammensetzung nichtbrennbar und hat hinsichtlich der Trag-
fähigkeit – Standsicherheit im Brandfall – und des Raumab-
schlusses ein sehr günstiges Brandverhalten. Versicherungen 
legen aus diesem Grund den Standardsatz bei der Verwen-
dung von Mauerwerk zugrunde oder rabattieren in Verbindung 
mit dem jeweiligen Gebäude sogar. Ein Risikoaufschlag erfolgt 
nicht, weil das günstige Brandverhalten von Mauerwerk ge-
schätzt wird. Bei Holzbauten oder im Trockenbau kann hinge-
gen ein Risikozuschlag erfolgen, der im Einzelfall geprüft wird.

Mauerwerk ist in brandschutztechnischer Sicht nachhaltig und 
stellt passiven und wirksamen Brandschutz dar. Es ist keine re-
gelmäßige Überprüfung oder Wartung wie beim aktiven Brand-
schutz, den Ausbauten (z.B. Brandschutztüren) oder der Haus-
technik erforderlich.
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2.1 Grundlagen

Die folgenden Ausführungen können nur einen Überblick zu 
den brandschutztechnischen Grundlagen und Anforderungen 
geben. Weitere Details sind der Fachliteratur und den jewei-
ligen Landesbauordnungen sowie Vorschriften, Verordnungen, 
Richtlinien, insbesondere zu Sonderbauten, zu entnehmen. Die 
wesentlichen Brandschutzanforderungen werden anhand der 
neuen Musterbauordnung (MBO Fassung Mai 2016) und der 
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(MVV TB 2017/1) einschließlich der mitgeltenden Muster-Richt-
linien und -Verordnungen zum Brandschutz erläutert. Insbeson-
dere die MVV TB enthält zusätzliche bauaufsichtliche Anforde-
rungen an Bauwerke, welche die Schutzziele und damit auch 
das nationale Sicherheitsniveau betreffen. Diese wirken sich 
direkt auch auf Baustoffe und Bauteile aus.

2.2 Musterbauordnung (MBO)

Die Generalklausel des Brandschutzes und damit das baurecht-
liche Schutzziel wurden bereits im Abschnitt 1 erläutert. Sie ist 
in ähnlicher Fassung in allen Landesbauordnungen enthalten.

Um diese Grundsatzanforderung der MBO zu erfüllen, werden 
an Bauteile sowie Baustoffe (Bauprodukte) zahlreiche Einzel-
anforderungen gestellt.

Für Bauteile unterscheiden die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen u.a.

 n feuerhemmend,

 n hochfeuerhemmend, 

 n feuerbeständig,

 n Brandwand oder Bauart Brandwand.

Für Baustoffe werden Zusatzanforderungen gestellt die z.B. mit

 n nichtbrennbar,

 n im Wesentlichen nichtbrennbar,

 n mindestens schwerentflammbar,

 n mindestens normalentflammbar

umschrieben werden.

Weitere Angaben zu Baustoffen, sind in Abschnitt 2.5 enthalten.

Die Grundlagen bauaufsichtlicher Brandschutzanforderungen 
sind in den jeweils geltenden Landesbauordnungen und der zu-
gehörigen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
sowie in den mitgeltenden Verordnungen und Richtlinien ent-
halten. Obwohl die Landesbauordnungen auf der von den Län-
dern in der Fachkommission Bautechnik gemeinsam erarbei-
teten Musterbauordnung (MBO) basieren, ist es bis heute nicht 
gelungen, einheitliche Bauordnungen über Brandschutzanforde-

rungen in Deutschland zu schaffen. Alle Landesbauordnungen 
sollten im Wesentlichen die MBO zugrunde legen, haben aber 
aufgrund von regionalen Eigenheiten oder politischen Vorgaben 
immer wieder Änderungen vorgenommen.

Mit Geltung der aufgrund des EuGH Urteils vom Oktober 2014 
grundlegend geänderten MBO im formalen Nachweis wurden 
auch die Bauregellisten und die Liste der Technischen Bau-
bestimmungen durch die neue Muster-Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen (MVV TB) ersetzt. Der jeweils 
aktuelle Stand der MBO und der MVV TB sowie weiterer Muster-
vorschriften ist unter www.is-argebau.de einsehbar. Aufgrund 
verwaltungstechnischer Verzögerungen wurden die Bauämter 
in der Übergangsphase von alter zu neuer MBO angewiesen, 
die bisherigen Verwendbarkeitsnachweise auch bei Ablauf der 
Gültigkeit weiter anzuerkennen. Dem Wunsch der Brandschutz-
experten und der Praxis, die Brandschutzvorschriften in den 
Bauordnungen auf die „Generalklausel“ zu beschränken und 
zusätzlich nur dadurch zu ergänzen, dass Gebäude im Brand-
fall standsicher sein müssen, wurde bisher nicht entsprochen. 
Technische Regeln lassen sich leichter der Baupraxis anpassen 
als Bauordnungen oder Verwaltungsvorschriften.

2.3 Definition Gebäude

2.3.1 Grundlagen
Alle Landesbauordnungen, die dazugehörenden Durchführungs-
verordnungen bzw. die Verwaltungsvorschriften, unterscheiden

 n Gebäude normaler Art und Nutzung (z.B. Wohngebäude und 
Gebäude vergleichbarer Nutzung einschließlich einfache 
Büro- und Verwaltungsgebäude),

 n Gebäude besonderer Art oder Nutzung – Sonderbauten (z.B. 
Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Hotels, Gaststät-
ten, Schulen, Krankenhäuser, Hochhäuser oder Industrie-
bauten usw.).

2.3.2 Gebäude normaler Art und Nutzung
Im Bereich der Gebäude normaler Art und Nutzung wird nach 
Gebäudearten bzw. Gebäudeklassen unterschieden. Nach ein-
heitlich geltendem Baurecht erfolgt die Einteilung der Gebäu-
de nach Vollgeschossen. Die Brandschutzanforderungen wer-
den in Abhängigkeit von der Anzahl der Geschosse festgelegt. 
Diese Einteilung ist in Abhängigkeit von der Anleiterbarkeit bei 
einem Feuerwehreinsatz definiert. Dazu werden die Begriffe 
Vollgeschoss und Höhe herangezogen. Teilweise werden an 
Hochhäuser (OFF  22 m) Brandschutzanforderungen getrennt 
über eine „Hochhausrichtlinie“ gestellt.

INFO
Maßgebend ist immer die jeweils gültige Landesbauordnung.

Bei den geltenden Bauordnungen auf der Grundlage der MBO 
sind die Gebäude normaler Art und Nutzung in 5 Gebäudeklas-
sen unterteilt (Tafel 4). Im Höhenbereich zwischen 7 und 22 m 
erfolgte eine zusätzliche neue Unterteilung. Außerdem erfolgt 
auch eine Unterteilung in Abhängigkeit von der Anzahl und Größe 
der Nutzungseinheiten (NE). Hierbei wird als Grenze für die Grö-

2. Bauaufsichtliche Anforderungen

http://www.is-argebau.de
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ße eine Fläche von 400 m2 gesetzt (Tafel 3). Die Fläche ist als  
Brutto-Grundfläche (BGF) definiert. Die Höhe ist das Maß der 
Fußboden oberkante (OFF) des höchstgelegenen Geschosses, 
in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeober-
fläche im Mittel. Der Bezugspunkt der Geländeoberfläche ist 
in den Bundesländern unterschiedlich. Die Bruttogrundfläche 
BGF und Höhe h sind in Tafel 4 definiert.

Gebäudeklassen

1 2 3 4 5

Gebäude,
freistehend

Gebäude Sonstige Gebäude Gebäude Sonstige Gebäude,  
einschließlich unterirdische Gebäude

OFF 1)  7 m OFF  7 m OFF  7 m > 7 m OFF  13 m OFF > 7 m2)

2 NE3)  400 m2 2 NE3)  400 m2 – je NE3) < 400 m2 –

Feuerwehreinsatz mit Steckleitern  
Fensterbrüstung < 8 m

Feuerwehreinsatz mit Drehleiter  
alternativ: zweiter baulicher Rettungsweg

Hochhäuser1)

mind. 1 Aufenthaltsraum 
> 22 m über OFF

1) Oberkante Fertigfußboden
2) Siehe Tafel 4
3) Nutzungseinheit

OFF > 22 m 

8
 m

 

OFF < 7 m OFF < 7 m 

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00GOK = ± 0,00

GOK = 
± 0,00

OFF < 13 m 

OFF < 22 m 
OFF > 22 m 

8
 m

 

OFF < 7 m OFF < 7 m 

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00GOK = ± 0,00

GOK = 
± 0,00

OFF < 13 m 

OFF < 22 m 
OFF > 22 m 

8
 m

 

OFF < 7 m OFF < 7 m 

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00GOK = ± 0,00

GOK = 
± 0,00

OFF < 13 m 

OFF < 22 m 
OFF > 22 m 

8
 m

 

OFF < 7 m OFF < 7 m 

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00GOK = ± 0,00

GOK = 
± 0,00

OFF < 13 m 

OFF < 22 m 
OFF > 22 m 

8
 m

 

OFF < 7 m OFF < 7 m 

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00GOK = ± 0,00

GOK = 
± 0,00

OFF < 13 m 

OFF < 22 m 
OFF > 22 m 

8
 m

 

OFF < 7 m OFF < 7 m 

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00

GOK = 
± 0,00GOK = ± 0,00

GOK = 
± 0,00

OFF < 13 m 

OFF < 22 m 

Tafel 3 Erläuterung der Gebäudeklassen nach Musterbauordnung

Gebäude-
klasse1)

Beschreibung 

1 Freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m mit 
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt 
 400 m2

Freistehende landwirtschaftlich genutzte Gebäude

2 Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m mit maximal zwei 
Nutzungseinheiten von insgesamt  400 m2

3 Sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m

4 Gebäude mit einer Höhe > 7 m bis zu 13 m und  
Nutzungseinheiten mit jeweils  400 m2 

51) Sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer  
Gebäude

1) In einigen Landesbauordnungen ist eine Höhenbegrenzung OFF < 22 m bzw. 
 22 m aufgenommen. Hochhäuser sind Sonderbauten.

Nach MBO ist mit „Höhe“ gemeint: das Maß der Fußbodenoberkante des 
höchstgelegenen Geschos ses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über 
der Geländeoberfläche im Mittel.

Nach MBO ist mit den Flächenangaben gemeint: Die Grundflächen der Nut-
zungseinheiten sind die Brutto-Grundflächen; bei der Berechnung der Brutto-
Grundflächen bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.

Tafel 4 Gebäudeklassen nach Musterbauordnung MBO 2.3.3 Gebäude besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten)
In den Landesbauordnungen werden die baulichen Anlagen be-
sonderer Art oder Nutzung nur im Grundsatz behandelt.

In der MBO werden Sonderbauten wie folgt definiert:

„Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder 
Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:

1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Fußbodenhöhe des obers
ten Aufenthaltsraums über Gelände von mehr als 22 m)

2. Bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m

3. Gebäude mit mehr als 1.600 m2 Grundfläche des Geschos
ses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohnge
bäude und Garagen

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen 
eine Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m2 haben

5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro oder Verwaltungs
nutzung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 
400 m2 haben

6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch 
mehr als 100 Personen bestimmt sind

7. Versammlungsstätten
a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 

200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume 
gemeinsame Rettungswege haben

b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen, je
weils mit Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und 
insgesamt mehr als 1.000 Besucher fassen
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8. Schank und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplät
zen in Gebäuden oder mehr als 1.000 Gastplätzen im Frei
en, Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten und Spiel
hallen mit mehr als 150 m2 Grundfläche

9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder 
Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Be
hinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, 
wenn die Nutzungseinheiten
a) einzeln für mehr als 6 Personen
oder
b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind,
oder
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insge

samt mehr als 12 Personen bestimmt sind

10. Krankenhäuser

11. Sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen so
wie Wohnheime

12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung 
und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen ein
schließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder

13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maß
regelvollzug

15. Camping und Wochenendplätze

16. Freizeit und Vergnügungsparks

17. Fliegende Bauten, z.B. Zelte, soweit sie einer Ausführungs
genehmigung bedürfen

18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 
7,50 m

19. Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lage
rung von Stoffen mit Explosions oder erhöhter Brandgefahr 
verbunden ist

20. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht auf
geführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Ge
fahren verbunden sind“

Für diverse Sonderbauten wurden und werden Muster-Sonder-
vorschriften erarbeitet (Tafel 5). Die Richtlinien/Verordnungen 
berücksichtigen jeweils die besonderen Gegebenheiten.

Da die Mustervorschriften im Internet unter www.is-argebau.de 
veröffentlicht und damit allgemein verfügbar sind, stellen sie 
den Stand der Technik dar. Trotzdem führen einzelne Bundeslän-
der auch diese Regeln wiederum einzeln ein und nehmen zusätz-
lich Änderungen bzw. Modifikationen vor. Maßgebend ist daher 
zunächst immer die eingeführte Regel des Bundeslandes; der 
Rest liegt im Ermessen der örtlichen Bauaufsichtsbehörde. Bei 
veralteten Regeln sollte es leicht sein, den Stand der Technik 
– Mustervorschrift – umzusetzen. Dies sollte man auch unbe-
dingt dann tun, wenn die Mustervorschrift höhere Anforderun-
gen stellt, weil damit der Stand der Technik abgedeckt wird und 
die Entwicklung gerade in diesem Bereich weiter fortschreitet. 
Beispielsweise haben Sonderbauten gegenüber früher einen we-
sentlich höheren Installationsgrad im Bereich der Lüftung und 
Elektrotechnik. Damit wurde das Brandrisiko vergrößert. Außer-
dem werden zunehmend verschiedene Nutzungen in einem Ge-
bäude zusammengefasst, so dass auch hierdurch das Brand-
risiko anders und komplexer zu beurteilen ist.

Als Beispiel sei die Muster-Industriebau-Richtlinie (Fassung  
Juli 2014) in Verbindung mit DIN 18230-1:2010-09 – Baulicher 
Brandschutz im Industriebau – erwähnt. Die Norm DIN 18230 
ermöglicht die Brandschutzbemessung von Industriebauten für 
den konkreten Einzelfall. Mit Hilfe der Norm werden die tatsäch-
lich anzusetzenden Brandlasten aufgrund der Nutzung für ein 
konkretes Industriegebäude in Abhängigkeit von den Abmes-
sungen des Gebäudes und der Ventilation sowie der abweh-
renden Brandschutzmaßnahmen bestimmt. Mit den Ergebnis-
sen werden dann die Brandschutzanforderungen an Bauteile 
festgelegt. Es wird die „rechnerisch erforderliche Feuerwider-
standsdauer (erf tF)“ ermittelt, aus der sich die „Brandschutz-
klassen I bis V“ ergeben. Innerhalb eines umfassenden Brand-
schutzkonzepts werden insbesondere brandschutztechnische 
Anforderungen an Wände ermittelt, die das Industriegebäu-
de in Brandabschnitte (BA) und auch in Brandbekämpfungs-
abschnitte (BBA) unterteilen. Das kann zu feuerhemmenden 
Wänden, zu feuerbeständigen oder auch zu Brandwänden füh-
ren. Im Bereich der Brandwände (im Prinzip: feuerbeständig 
bzw. F 90-A mit Stoßbeanspruchung) gibt es die Besonderheit, 
dass für Brandwände auch die Eigenschaften feuerhemmend 
(F 30) oder F 120, jedoch mit Stoßbeanspruchung, gefordert 
werden kann. Gemäß Landesbauordnungen und der nationalen 
DIN 4102-3 sind Brandwände feuerbeständig (F 90). Daraus 

Tafel 5 Muster-Richtlinien und -Verordnungen für Sonderbauten (Stand: September 2017)

Hochhäuser  
MHHR

Versammlungs-
stätten  

(MVStättVO)1)

Beherbungs- 
stätten  

(MBeVO)1)

Kranken- 
häuser2)

Verkaufsstätten 
(MVkVO)3)

Garagen  
(MGarVO)

Schulbau  
Richtlinie

Industriebau 
Richtlinie  

(MIndBau RL)

04.2008/
05.2012

06.2005/
07.2014

12.2000/
05.2014

12.1976 09.1995/
07.2014

05.2008/
10.2008

04.2009 07.2014

1) Ersetzt GastVO (alt)
2) Zurückgezogen
3) Ersetzt Geschäftshäuser (alt)

http://www.is-argebau.de
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folgt, dass Brandwände, geprüft nach DIN 4102-3, immer die 
Anforderung feuerhemmend (F 30) weit auf der sicheren Seite 
liegend erfüllen. Allerdings ist eine Reduzierung der Wanddicke 
trotzdem meist nicht möglich, weil überwiegend die Stoßbean-
spruchung für die Bemessung maßgebend ist. Die Erfüllung 
der Anforderung „Brandwand mit der Feuerwiderstandsklas-
se F 120“ ist jedoch gesondert nachzuweisen, siehe auch Ab-
schnitt 4.6.

In Anlehnung an DIN 18230 können auch für andere Gebäude 
als Industriebauten Brandlasten ermittelt werden und im Rah-
men von Brandschutzkonzepten tatsächlich erforderliche Feu-
erwiderstandsdauern von Bauteilen ermittelt werden. Der Weg 
führt immer mehr zu einer ingenieurmäßigen Bemessung von 
Bauteilen im Brandfall, weil für die heutigen modernen Son-
derbauten die Brandschutzanforderungen mit Einzelvorschrif-
ten nicht mehr zu regeln sind.

Als Beispiel eines komplexen Sonderbaues kann ein Einkaufs-
zentrum mit Versammlungsstätte im Bereich von Gastronomi-
schen Bereichen sowie mit Großgarage und Büro-/Verwaltungs-
einheiten genannt werden.

Bei einer Zusammenstellung der Richtlinien und Verordnungen 
für Sonderbauten der Bundesländer wird deutlich, dass es wich-
tig ist, die richtige bzw. maßgebende Brandschutzanforderung 
zu bestimmen und damit wirtschaftliches Bauen zu ermögli-
chen.

Die Zusammenhänge zwischen Bauordnung und Brandschutz-
forderung werden in Bild 2 verdeutlicht.

 n Bauteile, deren tragenden und aussteifenden Teile aus 
brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine 
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrenn-
baren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämm-
stoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben

2.4.2 Wände (allgemein)
In Tafel 6 sind wesentliche Brandschutzanforderungen nach 
MBO für Wände zusammengefasst – unterteilt nach Gebäude-
klassen gemäß Tafel 4 soweit tabellarisch möglich. Ergänzende 
Erläuterungen und Ausnahmen sind in Fußnoten angegeben.

Gebäudeabschlusswände stellen für den Mauerwerksbereich 
ein wichtiges Anwendungsgebiet dar. Es ist zu beachten, dass 
der Begriff „Gebäudeabschlusswand“ nicht in allen Bundes-
ländern ausdrücklich definiert wird. In einigen Fällen wird der 
Anwendungsbereich im Bereich der Brandwände oder Außen-
wände umschrieben.

2.4.3 Erläuterungen zu Außenwänden
Die Beurteilung von Außenwänden führt immer wieder zu Pro-
blemen in der Praxis. Sie werden daher in der MBO § 28 ent-
sprechend definiert.

(1) Außenwände (tragend und nicht tragend) – und (nicht tra-
gende) Außenwandteile tragender Außenwände wie Brüs-
tungen und Schürzen – sind so auszubilden, dass eine 
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausrei-
chend lang begrenzt ist.

Landesbauordnung

Bauliche Anlagen
normaler Art und Nutzung

Bauliche Anlagen
besonderer Art oder Nutzung

Durchführungsverordnungen
Ausführungsbestimmungen

Sonderverordnungen
Richtlinien

z.B. Bürogebäude
vergleichbare Gebäude,

Wohngebäude und

Industriebauten
Krankenhäuser, Hochhäuser, Schulen, 

Beherbergungsbetriebe, Garagen,
Versammlungs-, Verkaufsstätten,

Brandschutzforderung

Verwaltungsvorschrift
Technische 

Baubestimmungen

Andere 
Verwendbarkeitsnachweise 

(abZ, abP, Z.i.E., ETA) 
Bauartgenehmigung

Zuordnung der 
technischen Regeln zu den 
Anforderungen nach LBO

Normen
Prüfung, Klassifizierung,
Bemessung, Ausführung

Bild 2 Überblick über die Zusammenhänge der bauaufsichtlichen Brandschutz- 
vorschriften

2.4 Bauprodukte – Wände

2.4.1 Bauaufsichtliche Anforderungen
Baustoffe werden nach den Anforderun-
gen an ihr Brandverhalten unterschie-
den – nichtbrennbar, schwerentflammbar, 
normalentflammbar. Baustoffe, die leicht - 
entflammbar sind, dürfen nicht verwen-
det werden. Dies gilt nicht, wenn sie in 
Verbindung mit anderen Baustoffen nicht 
leichtentflammbar sind.

Bauteile werden grundsätzlich nach 
den Anforderungen an ihre Feuerwider-
standsfähigkeit unterschieden – feuer-
beständig, hochfeuerhemmend, feuer-
hemmend. Sie werden aber auch nach 
dem Brandverhalten ihrer Baustoffe un-
terschieden:

 n Bauteile aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen

 n Bauteile, deren tragende und ausstei-
fende Teile aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und die bei raumab-
schließenden Bauteilen zusätzlich 
eine in Bauteilebene durchgehende 
Schicht aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen haben
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Diese Anforderung gilt als erfüllt wenn alle Baustoffe in 
den genannten Bauteilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen und keine Hohlräume aufweisen.

(2) Nicht tragende Außenwände und nicht tragende Teile tra-
gender Außenwände müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen 
zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feu-
erhemmend sind, d.h. W 30 nach DIN 4102-3.

Dies gilt nicht für

 n Türen und Fenster,

 n Fugendichtungen,

 n brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlos-
senen Profilen der Außenwandkonstruktionen,

 n die Gebäudeklassen 1 bis 3.

(3.1) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbeklei-
dungen müssen aus schwerentflammbaren Baustoffen 
bestehen, die nicht brennend abfallen oder abtropfen.

Dies gilt auch für

 n Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Um-
wehrungshöhe hinaus hochgeführt werden,

 n mehr als zwei Geschosse überbrückende Solaranla-
gen an Außenwänden.

Dies gilt nicht für die Gebäudeklassen 1 bis 3.

(3.2) Dämmstoffe und Unterkonstruktionen in Außenwänden 
sowie Außenwandbekleidungen müssen aus schwerent-
flammbaren Baustoffen bestehen. Unterkonstruktionen 
aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulässig, wenn 
die Anforderungen nach Absatz (1) erfüllt sind.

Dies gilt nicht für die Gebäudeklassen 1 bis 3.

(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifen-
den Hohl- oder Lufträumen sowie hinterlüfteten Außen-
wandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung be-
sondere Vorkehrungen zu treffen.

Dies gilt auch für

 n Doppelfassaden (nicht für Gebäudeklassen 1 und 2),

 n den Hohlraum beim zweischaligen Mauerwerk mit  
belüftetem oder nicht belüftetem Hohlraum.

Dies gilt nicht für die Gebäudeklassen 1 bis 3, sowie un-
abhängig von der Gebäudeklasse für zweischaliges Mau-
erwerk mit Schalenfuge ausgefüllt mit nichtbrennbarem 
Dämmstoff.
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Gebäudeklasse 1 2 3 4 5

 OFF  7 m OFF  13 m

Anzahl Nutzungseinheiten  2 NE

Brutto-Geschossfläche
 

Für alle NE:  
BGF  400 m2

Für jede NE:   
BGF  400 m2

 
Gebäudeart

Freistehende  
Gebäude, freiste-
hende land- oder 
forstwirtschaft-
liche Gebäude

– Sonstige  
Gebäude

– Sonstige  
Gebäude, inkl.  
unterirdischer  

Gebäude

Bauteile – Baustoffe

Tragende und ausstei-
fende Wände, Pfeiler

Keller F 30-B F 30-B F 90-AB F 90-AB F 90-AB

Sonstige Geschosse, aus-
genommen KG, DG, Bal-
kone14)

– F 30-B F 30-B F 60-BA F 90-AB

Dach
– – – – –

– F 30-B1) F 30-B1) F 60-BA1) F 90-AB1)

Außenwände
Nicht tragende u. nicht 
tragende Teile tragender 
Außenwände2)

– – – A A

– – – W 30 W 30

Oberflächen und Außenwandbekleidungen  
inkl. Dämmstoffe, Unterkonstruktion 

– – – B13)4) B13)4)

Brandwände11) als

Gebäudeabschluss BW7) BW BW BW BW

Unterteilung in  
Brandabschnitte von  
 40 m

F 60-BA F 60-BA F 60-BA F 60-BA + M
BW

F 90-A10)

Unterteilung in  
Brandabschnitte mit 
BGF  10.000 m3

BW
– – – –

F 90-AB11)

Notwendige  
Treppenräume11)

Außenwände – – F 30-B8) F 60-BA + M8) Bauart BW8)

Sonstige Geschosse – – F 30-B F 60-BA + M Bauart BW

Bekleidung, Einbauten, 
Dämmstoffe, Putze,  
Unterdecken

A A A A A

Bodenbeläge ohne  
Gleitschutzprofile

B1 B1 B1 B1 B1

Sicherheitstreppenraum – – – Bauart BW + A Bauart BW + A

Notwendiger Flur5)12)

Außenwände – – – – –

Keller6) F 90-AB F 90-AB F 90-AB F 90-AB F 90-AB

Sonstige Geschosse – – F 30-B F 30-B F 30-B

Bekleidung, Dämm- 
stoffe, Unterdecken, Put-
ze

A A A A A

Bodenbeläge ohne  
Gleitschutzprofile

– – – – –

(Fortsetzung der Tafel und Fußnoten siehe folgende Seite)

Tafel 6 Brandschutzanforderungen an Wände und Decken nach MBO (Stand: Mai 2016)
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Tafel 6 Brandschutzanforderungen an Wände und Decken nach MBO (Stand: Mai 2016) Fortsetzung

Gebäudeklasse 1 2 3 4 5

 OFF  7 m OFF  13 m

Anzahl Nutzungseinheiten  2 NE

Brutto-Geschossfläche
 

Für alle NE:  
BGF  400 m2

Für jede NE:   
BGF  400 m2

 
Gebäudeart

Freistehende  
Gebäude, freiste-
hende land- oder 
forstwirtschaft-
liche Gebäude

– Sonstige  
Gebäude

– Sonstige  
Gebäude, inkl.  
unterirdischer  

Gebäude

Bauteile – Baustoffe

Decken13)

Keller F 30-B F 30-B F 90-AB F 90-AB F 90-AB

Sonstige Geschosse, aus-
genommen KG, DG, Bal-
kone14)

F 90-AB7) F 30-B F 30-B F 60-BA F 90-AB

F 90-A10) F 90-A10) F 90-A10) F 90-A10) F 90-A10)

Dach
– – – – –

– F 30-B1) F 30-B1) F 60-BA1) F 90-AB1)

unter/über Räumen mit 
erhöhter Explosions- und 
Brandgefahr

F 90-AB5) F 90-AB5) F 90-AB F 90-AB F 90-AB

Trennwände5) zwi-
schen NE sowie NE 
und anders genutzten 
Räumen

Sonstige Geschosse, aus-
genommen KG, DG, Bal-
kone6) 14)

– – F 30-B F 60-BA F 90-AB

Dach – – F 30-B F 30-B F 30-B

Trennwände5) 
raumabschließend

zw. Keller und  
Aufenthaltsräumen6) – – F 30-B F 30-B F 30-B

als Abschluss von Räu-
men mit Explosions- und 
erhöhter Brandgefahr

F 90-AB F 90-AB F 90-AB F 90-AB F 90-AB

Fahrschachtwände,  
raumabschließend 15) 

außerhalb von notwen-
digen Treppenräumen 
und Wände von  
Triebwerksräumen

 – – F 30-B F 60-BA F 90-A

Allgemeine Hinweise:
Gebäude einer Höhe  22 m sind Hochhäuser und den Sonderbauten zuzuordnen. 
Bauaufsichtliche Benennungen siehe Tafel 8

NE: Nutzungseinheiten
WE: Wohneinheiten 
M: Auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
BW: Brandwand
BGF: Bruttogeschossfläche

Anforderungen: 
1) Wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind 
2) Ausgenommen: Fensterprofile, Fugendichtung, brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruktionen
3) Einschließlich Unterkonstruktionen und Dämmstoffen; mit geeigneten Maßnahmen auch in normalentflammbar möglich
4) Für Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen und hinterlüftete Außenwandbekleidungen müssen gesonderte  

Maßnahmen getroffen werden.
5) Ausgenommen sind Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 2
6) Maßgebend sind tragende und aussteifende Bauteile
7) Nur zwischen landwirtschaftlich genutztem Teil und Wohnteil
8) Ausgenommen sind nichtbrennbare Außenwände von Treppenräumen und die, die an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile nicht gefährden.
9) Wenn der umbaute Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes und Gebäudeteiles  2.000 m3 ist
10) Wände geschossweise versetzt zulässig, wenn in Verbindung mit Decken in F 90-A und ohne Öffnungen und unterstützende Bauteile in F 90-A und  

Außenwände in der Breite des Versatzes ober- oder unterhalb F 90-AB und keine senkrechte Brandübertragung in andere Brandabschnitte möglich ist
11) Ohne Öffnungen, ausgenommen in inneren Brandwänden mit Einschränkungen, M = Stoßbeanspruchung 3.000 Nm
12) Nicht innerhalb von Wohnungen oder NE mit einer Grundfläche  200 m2 bzw. innerhalb von Büro- oder Verwaltungsnutzung mit einer Grundfläche  400 m2

13) Öffnungen sind zulässig in Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2; innerhalb derselben NE  400 m2 und  2 Geschosse; auf die Nutzung erforderliche 
Zahl sowie Größe beschränkt und Abschlüsse entsprechend der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke

14) Ausgenommen offene Gänge als notwendige Flure und Balkone als Bestandteil des zweiten Rettungswegs
15) Fahrschachtwände mit brennbaren Baustoffen benötigen eine schachtseitige Bekleidung aus A in ausreichender Dicke; Öffnungen sind so herzustellen, dass 

eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lange verhindern wird.
16) Gilt nur für Räume, die nicht an andere Räume oder Rettungswege angrenzen; nicht in Treppenräumen
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2.5 Verwendbarkeitsnachweise

2.5.1 Grundlagen
In der MBO werden folgende Definitionen für Bauprodukte und 
Bauarten festgelegt.

INFO
Für die Verwendung von Bauprodukten und Bauarten in 
Deutschland gelten grundsätzlich die nationalen Regeln. 

Die europäischen Prüf- und Klassifizierungsnormen dienen in 
erster Linie dazu, erforderliche Prüfungen in Europa zu verein-
heitlichen und damit die Anzahl der Prüfungen zu reduzieren. 
Das nationale Sicherheitsniveau wird jedoch derzeit nicht har-
monisiert. Die nationalen Brandschutzanforderungen an Bau-
werke sind in der MVV TB festgelegt. 

Weitere Erläuterungen hinsichtlich Brandschutz sind den fol-
genden Abschnitten zu entnehmen.

2.5.1.1 Definition Bauprodukte – Bauart
Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um 
dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

und

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die her-
gestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu wer-
den wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos.

Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen 
Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.

Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für 
den Verwendungszweck

1. den Vorschriften der Bauproduktenverordnung (BauPVO) [4] 
entsprechen

oder

2. von den (nationalen) technischen Regeln (z.B. bauaufsicht-
lich eingeführte DIN-Normen) nicht oder nicht wesentlich ab-
weichen.

2.5.1.2 Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
Die Landesbauordnungen schreiben vor, dass die von den 
obers ten Bauaufsichtsbehörden der Länder durch öffentliche 
Bekanntmachung eingeführten technischen Regeln zu beach-
ten sind. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) macht im 
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde die Tech-
nischen Baubestimmungen als Verwaltungsvorschrift (MVV TB) 
bekannt.

Die MVV TB fasst nunmehr die früher in den Bauregellisten 
und in der Liste der Technischen Baubestimmungen enthal-
tenen technischen Regeln zusammen. Sie erläutert zudem alle 
in der MBO definierten Anforderungen an das Brandverhalten 
von Baustoffen und zur Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen 
und klärt damit die Aufgaben und Schutzziele.

Bauprodukte, die von den technischen Regeln in der Musterver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) we-
sentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln 
der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), müssen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) 
MBO § 18 oder

2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) 
MBO § 19 oder

3. eine Zustimmung im Einzelfall (Z.i.E.) MBO § 20 

als Verwendbarkeitsnachweis haben. Davon ausgenommen 
sind Bauprodukte nach MVV TB Teil D.

Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich 
abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der 
Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dürfen bei der Er-
richtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur 
angewendet werden, wenn für sie gemäß MBO § 16a

1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche 
Institut für Bautechnik

oder

2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die  
oberste Bauaufsichtsbehörde erteilt worden ist.

Weitere Angaben können der MBO und der MVV TB entnommen 
werden. Die MVV TB wird mindestens jährlich aktualisiert. Die 
jeweils aktuelle Fassung steht unter www.dibt.de zur Verfügung.

2.5.1.3 DIN EN 1996 (Eurocode 6) und DIN 4102-4
Bei Mauerwerk erfolgt gemäß MVV TB die Tragwerksbemes-
sung für den Brandfall nach Teil 1-2 des Eurocode 6 in Verbin-
dung mit dem Nationalen Anhang: 

 n DIN EN 1996-1-2:2011-04 – Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-2: Allgemeine 
Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall 

 n DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 – Nationaler Anhang – Nati-
onal festgelegte Parameter – Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerkbauten – Teil 1-2: Allgemeine 
Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall

Für spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlüsse, Fugen etc.) sind 
zusätzlich die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4 ab 2016 zu 
beachten, sofern der Eurocode 6 dazu keine Angaben enthält.

http://www.dibt.de
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2.5.2 Verwendbarkeitsnachweise im nationalen Verfahren

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
Das DIBt erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
für nicht geregelte Bauprodukte ohne CE-Kennzeichnung, wenn 
deren Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Abs. 1 (MBO) nach-
gewiesen ist. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird 
widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Re-
gel fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbestim-
mungen erteilt werden, die bei der Ausführung zu beachten sind.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren be-
urteilt werden, bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses. Diese Bauprodukte werden in Teil C der MVV TB 

bekannt gemacht. Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug-
nis wird von einer anerkannten Prüfstelle erteilt, wenn die Ver-
wendbarkeit durch Prüfungen nachgewiesen ist.

Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall 
(Z.i.E.)
Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde im Einzel-
fall dürfen Bauprodukte auch verwendet werden, wenn ihre Ver-
wendbarkeit im Sinne der MBO nachgewiesen ist.

Wenn Gefahren (s. MBO) nicht zu erwarten sind, kann die obers-
te Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass ihre Zustim-
mung nicht erforderlich ist. Hierfür gibt es das Verfahren der 
nicht wesentlichen Abweichung. Dieses wird Länderweise un-
terschiedlich gehandhabt. 

Bauaufsichtliche Anforderung Nationale Klasse 
nach DIN 4102-1

Europäische Klasse nach DIN EN 135011)2) Zusatzanforderungen

Bauprodukte, ausgenommen 
lineare Rohrdämmstoffe

Lineare  
Rohrdämmstoffe

Kein Rauch Kein brennendes  
Abfallen/Abtropfen

Nichtbrennbare 
Baustoffe

Nicht- 
brennbar

A 
A 1
A 2

A1 A1L X X

 A2 – s1,d0  A2L – s1, d0 X X

Brennbare  
Baustoffe

Schwer-
entflammbar

B
 B – s1,d0
 C – s1,d0

 BL – s1,d0
 CL – s1,d0

X X

B 1

 A2 – s2,d0
 A2 – s3,d0
 B – s2,d0
 B – s3,d0
 C – s2,d0
 C – s3,d0

 A2L – s2,d0
 A2L – s3,d0
 BL – s2,d0
 BL – s3,d0
 CL – s2,d0
 CL – s3,d0

– X

B 1

 A2 – s1,d1
 A2 – s1,d2
 B – s1,d1
 B – s1,d2
 C – s1,d1
 C – s1,d2

 A2L – s1,d2
 A2L – s1,d2
 BL – s1,d1
 BL – s1,d2
 CL – s1,d1
 CL – s1,d2

X –

B 1
 A2 – s3,d2
 B – s3,d2
 C – s3,d2

 A2L – s3,d2
 BL – s3,d2
 CL – s3,d2

– –

Normal-
entflammbar

B 2

 D – s1,d0
 D – s2,d0
 D – s3,d0

E

 DL – s1,d0
 DL – s2,d0
 DL – s3,d0

EL

– X

B 2

 D – s1,d1
 D – s2,d1
 D – s3,d1
 D – s1,d2
 D – s2,d2
 D – s3,d2

 DL – s1,d1
 DL – s2,d1
 DL – s3,d1
 DL – s1,d2
 DL – s2,d2
 DL – s3,d2

– –

B 2  E – d2  EL – d2 – –

Leicht-
entflammbar

B 3 F FL – –

1) In den europäischen Prüf- und Klassifizierregeln ist das Glimmverhalten von Baustoffen nicht erfasst. Für Verwendungen, in denen das Glimmverhalten erfor-
derlich ist, ist das Glimmverhalten nach nationalen Regeln nachzuweisen.

2) Mit Ausnahme der Klasse A1 (ohne Anwendung der Fußnote c zu Tabelle 1 der DIN EN 13501-1) und E kann das Brandverhalten von Oberflächen von Außen-
wänden und Außenwandbekleidungen (Bauarten) nach DIN EN 13501-1 nicht abschließend klassifiziert werden,

Tafel 7 Bauaufsichtliche Benennungen für Baustoffe und Klassifizierungen nach DIN EN 13501-1 bzw. DIN 4102-1
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Übereinstimmungsnachweis 
Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung 
mit den technischen Regeln nach MBO § 85a Abs. 2, den abZ, 
den abP oder den Z.i.E.; als Übereinstimmung gilt auch eine 
Abweichung, die nicht wesentlich ist.

Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch

1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (MBO § 22) 
oder

2. Übereinstimmungszertifikat  
(MBO § 23).

Die Verknüpfung der Klassifizierung von 
Bauarten und Bauprodukten erfolgt im 
Brandschutz über die Regelungen, die in 
der MVV TB enthalten sind.

Der Nachweis des Brandschutzes war für 
den Praktiker in der Vergangenheit schon 
relativ unübersichtlich. Durch die euro-
päische Harmonisierung in Verbindung 
mit der Bauproduktenverordnung wurden 
die Landesbauordnungen mehrfach geän-
dert. Die Verwendbarkeitsnachweise für 
Bauprodukte wurden neu definiert und in 
der MVV TB niedergeschrieben.

Zum Nachweis des Brandschutzes muss 
für genormte Bauprodukte und genormte 
Bauarten im Mauerwerksbau

 n der Nachweis nach DIN EN 1996-1-2/
NA geführt werden.

Bei nicht genormten Bauprodukten muss 
entweder

 n eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ) oder

 n ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis (abP) oder

 n eine Zustimmung im Einzelfall (Z.i.E.), 

bei Bauarten entweder

 n eine allgemeine Bauartgenehmigung 
oder

 n eine vorhabenbezogene Bauartgeneh-
migung

vorgelegt werden.

Bauaufsichtliche  
Benennung 

Kurz- 
bezeichnung 

Benennung nach DIN 4102

Feuerhemmend F 30-B Feuerwiderstandsklasse F 30 

Feuerhemmend und in den 
tragenden Teilen aus nicht-
brennbaren Baustoffen  

F 30-AB Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den  
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren  
Baustoffen 

Hochfeuerhemmend F 60-BA1) Feuerwiderstandsklasse F 60 und in den tra-
genden Teilen aus brennbaren Baustoffen mit 
brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung 

Feuerbeständig F 90-AB Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesent-
lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 

Feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Bau-
stoffen 

F 90-A Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nicht-
brennbaren Baustoffen 

1) Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung bedeutet, nichtbrennbare Bekleidung K 60 nach  
DIN EN 13501-2. Am Holz dürfen nicht mehr als 300 °C auftreten, damit es nicht zu brennen anfängt.

Bauaufsichtliche Benennung Bauteile Benennung Bauaufsichtlicher 
Nachweis

Feuerhemmend  
Feuerbeständig

nicht tragende
Außenwände

W 30
W 90

abP1)

Feuerhemmend  
Feuerbeständig

Türen, Tore T 30
T 90

abZ
ETA, DIN EN

Vorkehrungen gegen Über-
tragung von Feuer und Rauch

Lüftungsleitungen L 30, L 60, 
L 90, L 120

abP

Vorkehrungen gegen Über-
tragung von Feuer und Rauch

Klappen in  
Lüftungsleitungen

K 30, K 90 abZ, ETA

Feuerhemmend  
Feuerbeständig

Verglasungen 
– undurchlässig

F 30
F 90

abZ

Keine gesonderte Benennung Verglasungen 
– durchlässig

G 30, G 60,    
G 90, G 120

abZ

Vorkehrungen gegen Über-
tragung von Feuer und Rauch

Rohrabschottungen
– brennbar
– nichtbrennbar

R 30, R 60,
R 90, R 120

abZ/abP

Vorkehrungen gegen Über-
tragung von Feuer und Rauch

Kabelabschottungen S 30, S 60,
S 90, S 120

abZ

Vorkehrungen gegen Über-
tragung von Feuer und Rauch

Installations- 
schächte, -kanäle

I 30, I 60,
I 90, I 120

abP, ETA

Funktionserhalt Funktionserhalt  
von elektrischen  

Kabelanlagen

E 30, E 60,
E 90, E 120

abP, ETA

abP: allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, erstellt durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle
abZ: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, erstellt durch das DIBt
ETA: European Technisch Approval
KS normativ geregelt (sonst abP)
1) KS-Wände mit F 30- oder F 90-Klassifizierung erfüllen auch die Anforderungen der entsprechenden  

W-Klassifizierung.

Tafel 8 Bauaufsichtliche Benennung für Bauteile und Klassifizierung gemäß DIN 4102-2 

Tafel 9 Bauaufsichtliche Benennung von Sonderbauteilen und Klassifizierung gemäß  
DIN 4102

2.5.3 Verknüpfung bauaufsichtlicher Benennungen mit Klassi-
fizierungen von Baustoffen, Bauteilen
In der MVV TB erfolgt auch die Verknüpfung der Brandschutz-
anforderungen der Bauordnungen mit den nationalen und euro-
päischen Brandschutzklassifizierungen. Diese Klassifizierungen 
dürfen parallel verwendet werden. Sie sind aber nicht gleich-
wertig. Im Einzelfall ist daher bei Verwendung von europäischen 
Klassifizierungen zu prüfen, ob wirklich die Brandschutzanfor-
derung gemäß deutschem Baurecht in allen Punkten erfüllt 
wird, s.a. Abschnitt 3.
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In Tafel 7 erfolgt die Gegenüberstellung der bauaufsichtlichen 
Benennung für Baustoffe mit DIN 4102-1 und nach DIN EN 
13501-1. 

In Tafel 8 erfolgt die bekannte Verknüpfung der bauaufsicht-
lichen Benennungen für Bauteile mit DIN 4102 und in Tafel 9 
für Sonderbauteile. In Tafel 10 sind Erläuterungen der euro-
päischen Klassifizierungskriterien für Bauteile und der zu-

sätzlichen Angaben zur Klassifizierung zusammengefasst. In 
Tafel 11 erfolgt die Verknüpfung der bauaufsichtlichen Benen-
nungen für Wände mit DIN 13501-2 und in Tafel 12 für Son-
derbauteile.

Da in Deutschland weiterhin neben der europäischen Klasse 
die nationale Klasse verwendet werden darf, werden zuneh-
mend die bauaufsichtlichen Begriffe verwendet.

Herstellung des Kurzzeichens Kriterium Anwendungsbereich

R (Résistance) Tragfähigkeit

Zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfähigkeit

E ((Etanchéité) Raumabschluss

I (Isolation) Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung) – Temperatur-
kriterium auf der feuerabgewandten Wandoberfläche

W (Radiation) Begrenzung des Strahlungsdurchtritts

M (Mechanical) Mechanische Einwirkung auf Wände (Stoßbeanspruchung)

Sm (Smokemax, leakage rate) Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit (Dichtheit, Leckrate), 
erfüllt die Anforderungen sowohl bei Umgebungstempera-
tur als auch bei 200 °C

Rauchschutztüren (als Zusatzanforderung auch 
bei Feuerschutzabschlüssen), Lüftungsanlagen 
einschließlich Klappen

S (Smoke) Rauchdichtheit (Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit) Entrauchungsleitungen, Entrauchungsklappen, 
Brandschutzklappen

C (Closing) Selbstschließende Eigenschaft (ggf. mit Anzahl der Last-
spiele), einschließl. Dauerfunktion

Rauchschutztüren, Feuerschutzabschlüssen  
(einschließlich Abschlüsse für Förderanlagen)

Cxx Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit  
(Anzahl der Öffnungs- und Schließzyklen)

Entrauchungsklappen

P Aufrechterhaltung der Energieversorgung und/oder  
Signalübermittlung

Elektrische Kabelanlagen allgemein

G Rußbeständigkeit Schornsteine

K1, K2 Brandschutzvermögen Wand- und Deckenbekleidungen  
(Brandschutzbekleidungen)

l1, l2 Unterschiedliche Wärmedämmungskriterien Feuerschutzabschlüsse  
(einschließlich Abschlüsse für Förderanlagen)

i t o
i T o
i } o (in – out) 

Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer Nicht tragende Außenwände, Installations- 
schächte/-kanäle, Lüftungsanlagen/-klappen

a } b (above – below) Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer Unterdecken

ve, ho (vertical, horizontal) Für vertikalen/horizontalen Einbau klassifiziert Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen,  
Entrauchungsleitungen

vew, how Für vertikalen/horizontalen Einbau in Wände klassifiziert Entrauchungsklappen

ved, hod Für vertikalen/horizontalen Einbau in Leitungen klassifiziert Entrauchungsklappen

vedw, hodw Für vertikalen/horizontalen Einbau in Wände und Leitungen 
klassifiziert

Entrauchungsklappen

U/U (uncapped/uncapped) Rohrende offen innerhalb des Prüfofens/Rohrende offen 
außerhalb des Prüfofens

Rohrabschottungen

C/U (capped/uncapped) Rohrende geschlossen innerhalb des Prüfofens/Rohrende 
offen außerhalb des Prüfofens

Rohrabschottungen

U/C Rohrende offen innerhalb des Prüfofens/Rohrende  
geschlossen außerhalb des Prüfofens

Rohrabschottungen

MA Manuelle Auslösung (auch automatische Auslösung mit 
manueller Übersteuerung)

Entrauchungsklappen

multi Eignung, einen oder mehrere feuerwiderstandsfähige  
Bauteile zu durchdringen bzw. darin einzubauen

Entrauchungsleitungen, Entrauchungsklappen

Tafel 10 Erläuterungen der Klassifizierungskriterien und der zusätzlichen Angaben zur Klassifizierung des Feuerwiderstands  
nach DIN EN 13501-2, DIN EN 13501-3 und DIN EN 13501-4 
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2.6 Rauchdichte Bauteile

Trotz der Anforderung in der MBO über die „Ausbreitung von Feu-
er und Rauch“ ist festzustellen, dass es keine rauchgasdichten 
Bauteile gibt. In den Bauordnungen gibt es lediglich Anforderun-
gen an dichte Türen oder rauchdichte Türen oder Rauchschutz-
türen. Die Definitionen sind in den einzelnen Bundesländern 
teilweise unterschiedlich. Unter dichten Türen werden in der 
Regel lediglich Türen mit Doppelfalz und dreiseitiger Dichtung 
verstanden. Unter rauchdichten Türen werden Rauchschutztü-
ren nach DIN 18095 verstanden. Für Rauchschutztüren nach 
DIN 18095 wird nachgewiesen, dass bestimmte Grenzwerte ei-
ner Leckrate bis zu einer Temperaturbeanspruchung von 200 °C 
nicht überschritten werden. Die Klassifizierung lautete bisher 
„RS“, die neue ist jetzt „SM-C“, siehe Tafel 12. Das Schutzziel 
ist, dass ein Mensch hinter einer derartigen Tür ohne Atemge-
rät mindestens 10 min. überleben kann. Also auch diese Türen 
sind nicht „dicht“ gegen Rauchgase. Normale Brandschutztüren 
T 30 oder T 90 erfüllen keine Anforderungen hinsichtlich einer 
Rauchdichtigkeit. Sie erfüllen nur dann diese Anforderungen, 
wenn sie zusätzlich nach DIN 18095 geprüft wurden. Europä-
isch werden in DIN EN 14600 die Anforderungen und Klassifi-
zierungen geregelt. Die Prüfung erfolgt nach DIN EN 1634-3.

Wände ebenso wie Decken sind nicht rauchdicht, weil die Leis-
tungskriterien in DIN EN 13501 bzw. DIN 4102 keine direkten 
Beurteilungskriterien für diesen Gesichtspunkt enthalten. Die 
Forderungen der Landesbauordnungen, der Entstehung und 
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen, werden durch 
die Leistungskriterien der Normen erfüllt, d.h. mit einer Klas-
sifizierung nach DIN EN 13501 oder DIN 4102 wird auch die 
Anforderung, dem Durchtritt von Rauch vorzubeugen, nachge-
wiesen. Dies gilt damit auch für unvermörtelte Stoßfugen ge-
mäß DIN EN 1996-1-1/NA. Zudem kann aufgrund von Prüfer-
fahrungen festgestellt werden, dass beidseitig mit mindestens 
10 mm dickem Putz verputzte Mauerwerkswände hinsichtlich 
der Rauchgase bessere Werte zur Leckrate erzielen als Rauch-
schutztüren. Durch beim Brand auftretende Risse werden je-
doch immer Rauchgase in einem gewissen Umfang durchtreten. 

INFO
Für eine geforderte Rauchgasdichtigkeit, z.B. für Computerräu-
me mit Datensicherung, müssen im Einzelfall gesonderte kon-
struktive Maßnahmen und Beurteilungen erfolgen.

2.7 Brandschutznachweise, Brandschutzkonzepte

Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren werden mittlerwei-
le in den meisten Bundesländern Brandschutznachweise bzw. 
Brandschutzkonzepte gefordert. In fast allen Bundesländern 
werden Sonderbauten ohne Brandschutzkonzepte nicht mehr 
genehmigt. Dies ist dort bereits in den Bauordnungen bzw. Bau-
vorlagenverordnungen geregelt. In diesen Ländern ist auch ge-
regelt, was ein Brandschutzkonzept enthalten soll.

Brandschutzkonzepte werden in vielen Beiträgen, u.a. in [5, 6], 
vorgestellt und ausführlich erläutert. Daher werden an dieser 
Stelle nur die wesentlichen Punkte zusammengefasst. Brand-
schutzkonzepte werden in der Regel für Sonderbauten und für 
Gebäude mit Abweichungen von den bauaufsichtlichen Vor-
schriften erarbeitet.

Ein Brandschutzkonzept berücksichtigt in Abstimmung mit dem 
Architekten, dem Bauherren, der Bauaufsicht, der Feuerwehr 
und ggf. dem Versicherer:

 n die Nutzung (hohe Brandlasten, geringe Brandlasten, erfor-
derliche Rettungswege in Abhängigkeit von den Personen)

und

 n die Bauweise (z.B. brennbar oder nichtbrennbare Baustoffe 
bzw. Massivbau oder Leichtbau).

Wesentlich ist immer der Nachweis des Personenschutzes. Mit 
einem objektspezifischen Brandschutzkonzept wird für das jewei-
lige Einzelgebäude die objektiv wirtschaftlichste Brandschutz-
lösung ermöglicht. Für die Erarbeitung dieser wirtschaftlichen 
Lösungen sind jedoch langjährige und intensive Kenntnisse 
sowohl des baulichen als auch des abwehrenden Brandschut-
zes und selbstverständlich der Vorschriften erforderlich. Der 
Brandschutznachweis wird nach Definition der Bauaufsicht im-
mer dann erstellt, wenn keine Abweichungen erforderlich sind 
und nur die Erfüllung der Brandschutzanforderungen nachge-
wiesen wird. Auch im vereinfachten Genehmigungsverfahren ist 
ein Papier zum Brandschutz als Dokumentation zu erstellen. 
Im genehmigungsfreien Bereich, insbesondere des Wohnungs-
baus, bestätigt der Architekt (Entwurfsverfasser) durch seine 
Unterschrift, dass der Brandschutz den gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht. Er steht damit in der Verantwortung, sofern kein 
Brandschutzsachverständiger beauftragt wird.

Bauaufsichtliche  
Benennung 

Tragende Wände Nicht tragende  
Innenwände 

Nicht tragende  
Außenwände 

Wände mit  
Stoßbeanspruchung 

nichtraumabschließend raumabschließend tragend/nicht tragend 

Feuerhemmend R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i t o) und
E 30-ef (i T o) 

REI-M 301) 
EI-M 301) 

Hochfeuerhemmend R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i t o) und
E 60-ef (i T o)

REI-M 601)

EI-M 601)

Feuerbeständig R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i t o) und
E 90-ef (i T o)

– 

Brandwand – – – – REI-M 90 
EI-M 90

Feuerwiderstandsdauer 
120 min. 

R 120 REI 120 EI 1201) – REI-M 1201)

EI-M 1201) 
1) Nach Industriebaurichtlinie

Tafel 11 Bauaufsichtliche Benennung und Klassifizierung von Wänden nach DIN EN 13501-2
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3.1 Grundlagen und Verwendbarkeitsnachweise

Gemäß MVV TB dürfen für die Erstellung von Verwendbarkeits-
nachweisen sowohl nationale als auch europäische Brandprü-
fungen zugrunde gelegt werden. Entscheidend ist jedoch, dass 
in der Baupraxis Verwendbarkeitsnachweise für die geweilige 
Bauart vorliegen.

Verwendbarkeitsnachweise im Mauerwerksbau können die An-
gaben und Regelungen in den folgenden Dokumenten sein:

 n DIN EN 1996-1-2/NA,

 n DIN 4102-4,

 n Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ),

 n Allgemeines bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP),

 n Zustimmung im Einzelfall (Z.i.E.),

 n Allgemeine Bauartgenehmigung,

 n Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung.

Wenn die Baustoffe und Bauarten in den Normen nicht geregelt 
sind und auch in den dann erforderlichen Verwendbarkeitsnach-
weisen keine Regeln zum Brandschutz enthalten sind, dürfen 
diese Bauarten nur dort eingesetzt werden, wo keine Anfor-
derungen an den Brandschutz gestellt werden, z.B. Gebäude-
klasse 1. Es reicht nicht, nur Prüfberichte oder Datenblätter 
vorzulegen. Zudem sind nach Erstellung auch Erklärungen zur 
Übereinstimmung der Ausführung mit den Verwendbarkeits-
nachweisen durch die ausführenden Firmen zur Dokumentati-
on einzureichen. Damit ist dann eindeutig die Verantwortlichkeit 
und Haftung geregelt. Vorlagen derartiger Erklärungen können 
den einschlägigen Fachinformationen entnommen werden.

3.2 Nationale Prüfnormen

3.2.1 Grundlagen
Die für Mauerwerk nach Eurocode 6 nicht mehr gültige Ge-
samtnorm DIN 4102 enthält die Grundlagen für die Definiti-
on der bauaufsichtlichen Begriffe hinsichtlich Brandschutz so-
wie die sich daraus ergebenen Anforderungen. DIN 4102 setzt 
sich aus etwa 20 Teilen zusammen und ist im Wesentlichen 
eine Prüfnorm. Hiervon ausgenommen ist DIN 4102-4, die ge-
normte und klassifizierte Baustoffe, Bauteile und Sonderbau-
teile zusammenfasst und mögliche Anwendungen sowie Aus-
führungsdetails in brandschutztechnischer Hinsicht darstellt. 
DIN 4102-4:2016 gilt hinsichtlich der Ausführungsdetails er-
gänzend zum Eurocode 6 auch für Mauerwerk.

3.2.2 Baustoffe
Nicht harmonisierte Baustoffe (Bauprodukte) werden national 
gemäß DIN 4102-1 in die Baustoffklassen A (nichtbrennbar) 
und Baustoffklasse B (brennbar) klassifiziert. Die einzelnen 
Klassen werden noch weiter unterteilt, siehe Tafel 7. Bau-
aufsichtlich wird die Baustoffklasse A nicht unterteilt. Brand-
schutztechnisch werden jedoch die Baustoffklassen A 1 und 

A 2 unterschieden. Die Baustoffklasse A 1 charakterisiert die 
klassischen Baustoffe, die nicht brennen, z.B. Kalksandsteine. 
In die Baustoffklasse A 2 werden diejenigen Baustoffe einge-
reiht, die den klassischen Baustoffen ähneln, aber einen gewis-
sen Anteil brennbarer Bestandteile enthalten, z.B. EPS-Leicht-
betone. Als Grenzwert zwischen den beiden Klassen wird die 
Entflammung zugrunde gelegt.

3.2.3 Bauteile
Als Bauteile (Bauprodukte) im Sinne der Norm gelten Wände, De-
cken, Stützen (Pfeiler), Unterzüge, Treppen, Unterdecken, usw.

Als Sonderbauteile (Bauprodukte) gelten Brandwände, nicht 
tragende Außenwände, Feuerschutzabschlüsse (Türen, Tore), 
Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, Kabelabschottungen, 
Installationskanäle, Installationsschächte (Schachtabmaue-
rungen), Rohrabschottungen, Kabelanlagen, Verglasungen usw.

Bauteilen und Sonderbauteilen wird in DIN 4102-2 der Begriff 
der Feuerwiderstandsklasse zugeordnet. Feuerwiderstands-
klassen werden in Abhängigkeit von der Zeit (30 min. bis 
180 min.) definiert, in der Bauteile die Anforderungen an den 
Brandschutz – Tragfähigkeit, Raumabschluss, Temperaturkrite-
rium – erfüllen. Bauteile werden Feuerwiderstandsklassen F 30 
bis F 180 zugeordnet. Für Bauteile und Sonderbauteile gelten 
unterschiedliche Abkürzungen, siehe Tafel 9.

Für einige Sonderbauteile, wie z.B. Brandwände, gibt es kei-
ne Abkürzungen. Komplextrennwände werden lediglich in ei-
ner Fußnote von DIN 4102-3 erwähnt, weil derartige Anforde-
rungen nur im Versicherungsbereich und nicht bauaufsichtlich 
erhoben werden.

3.3 Europäische Prüfnormen

3.3.1 Baustoffe
Für den Nachweis des Brandverhaltens harmonisierter Bau-
stoffe (Bauprodukte) wie Kalksandsteine und damit der Bau-
stoffklassen gelten die europäischen Prüfverfahren, weil die bis-
herigen Prüfverfahren in den einzelnen europäischen Ländern 
sehr unterschiedlich waren. Die Prüfungen erfolgen nach unter-
schiedlichen Normen, die Bezeichnungen der Baustoffklassen 
(Euroklassen) sind in Tafel 7 zusammengefasst.

Kalksandsteine und Mörtel (mit organischen Bestandteilen 
bis zu 1 M.-%) wurden gemäß Entscheidung der Europäischen 
Kommission in die höchste europäische Klasse A 1 nach 
DIN EN 13501-1 eingestuft.

3.3.2 Bauteile und Sonderbauteile
Auch für die Prüfung des Brandverhaltens von Bauteilen gelten 
in Europa andere Prüfverfahren. In Tafel 13 ist der derzeitige 
Stand der Normen zusammengefasst und den vergleichbaren 
nationalen Normen gegenübergestellt.

Europäische Prüfnormen enthalten in der Regel für die Prüfer-
gebnisse nur einen direkten Anwendungsbereich, der sehr ein-
geschränkt ist. Eine Extrapolation der Prüfergebnisse sowie ein 
erweiterter Anwendungsbereich sind nur möglich, wenn eine so 
genannte EXAP-Norm erstellt wurde, d.h. Extrapolationsregeln 

3. Brandschutznormen
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Feuerwiderstandsprüfung Europäische Prüfnorm Inhalt Entsprechende  
deutsche Norm

Grundnorm

DIN EN 1363-1 Allgemeine Anforderungen DIN 4102-2

DIN EN 1363-2 Alternative und ergänzende Verfahren DIN 4102-2 und  
DIN 4102-3

Klassifizierungen

DIN EN 13501-1 Klassifizierung Brandverhalten (Baustoffe) DIN 4102-1

DIN EN 13501-2 Klassifizierung Feuerwiderstand (Bauteile) DIN 4102-2

DIN EN 13501-3 Leitungen und Brandschutzklappen DIN 4102-5

DIN EN 13501-4 Anlagen zur Rauchfreihaltung keine

DIN EN 13501-5 Bedachungen DIN 4102-7

DIN EN 13501-6 Kabelanlagen DIN 4102-12

Nicht tragende Bauteile

DIN EN 1364-1 Wände inklusive Verglasungen
DIN 4102-2

DIN EN 1364-2 Decken und Dächer

DIN EN 1364-3 Vorhangfassaden – Gesamt keine

DIN EN 1364-4 Vorhangfassaden – Teilbereich DIN 4102-3

Tragende Bauteile

DIN EN 1365-1 Wände inklusive Verglasungen DIN 4102-2

DIN EN 1365-2 Decken und Dächer

DIN 4102-2

DIN EN 1365-3 Balken

DIN EN 1365-4 Stützen

DIN EN 1365-5 Balkone und Laubengänge

DIN EN 1365-6 Treppen

Dächer DIN CEN/TS 1187 Dächer von außen DIN 4102-7

Installationen

DIN EN 1366-1 Leitungen DIN 4102-11

DIN EN 1366-2 Brandschutzklappen DIN 4102-6

DIN EN 1366-3 Abschottungen DIN 4102-9

DIN EN 1366-4
Abdichtungssysteme für Fugen DIN 4102-2

DIN EN 1366-4/A1

DIN EN 1366-5 Installationskanäle DIN 4102-11

DIN EN 1366-6 Doppel- und Hohlraumböden DIN 4102-2 und  
Prüfgrundsätze

DIN EN 1366-7 Feuerschutzabschlüsse bahngebundener Förderanlagen DIN 4102-5

DIN EN 1366-8 Entrauchungsleitungen keine

DIN EN 1366-9 Entrauchungsleitungen/Einzelabschnitt keine

DIN EN 1366-10 Entrauchungsklappen keine

DIN EN 1366-11 Funktionserhalt von Kabelanlagen DIN 4102-12

Bekleidungen

DIN EN 13381-1 Horizontal angeordnete Brandschutzbekleidungen

DIN 4102-2

DIN EN 13381-2 Vertikale Bekleidungen

DIN EN 13381-3 Beton 

DIN EN 13381-4 Stahl

DIN EN 13381-5 Verbund

DIN EN 13381-6 Holz

DIN EN 13381-7 Holzbauteile

Türen

DIN EN 1634-1 Feuerschutzabschlüsse DIN 4102-5

DIN EN 1634-2 Türbeschläge für Feuerschutzabschlüsse keine

DIN EN 1634-3 Rauchschutzabschlüsse DIN 18095

Tafel 13 Europäische Prüfnormen mit Gegenüberstellung der vergleichbaren Norm nach DIN 4102 (Stand: September 2013)
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für den erweiterten Anwendungsbereich vorhanden sind. Für tra-
gende Mauerwerkswände muss daher DIN EN 15080-12 ange-
wendet werden, wenn der Anwendungsbereich des Eurocode 6 
nicht eingehalten ist und allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sungen mit vergleichbaren Regeln erforderlich sind.

3.3.3 Erläuterung der Prüf- und Klassifizierungsnormen
DIN EN 1363 beinhaltet die Grundlagen zur Durchführung von 
Brandprüfungen an Bauteilen, u.a. die Brandraumkurven. Die-
se entsprechen den bisher in Deutschland verwendeten Prüf-
kurven, siehe Bild 3. Lediglich die Bezeichnungen haben sich 
geändert, aus Brandbeanspruchung wurde Einwirkung und die 
Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) heißt jetzt „ISO-Curve“.

Ein Feuer wird im Allgemeinen durch vier Brandphasen cha-
rakterisiert, der Zündphase, und dem Schwelbrand, d.h. der 
Brandentstehung sowie dem „flash over“ und der Erwärmungs-
phase, d.h. dem Vollbrand. Der Entstehungsbrand wird maß-
geblich durch das Baustoffverhalten beeinflusst und entwickelt 
sich bis etwa 300 °C.

INFO
Kalksandsteine beteiligen sich nicht am Entstehungsbrand. Sie 
sind nichtbrennbar und entsprechen der europäischen Klasse 
A1.

Der Vollbrand ist maßgebend für das Bauteilverhalten. Wann 
bei einem Naturbrand ein „flash over“ – Durchzünden – zum 
Vollbrand entsteht, hängt wesentlich von der vorhandenen 
Brandlast und den Ventilationsverhältnissen, dem zur Verfü-
gung stehenden Sauerstoff, ab. Bei einem Naturbrand kann 
der Schwelbrand Stunden dauern, wenn nicht genug Sauerstoff 
zur Verfügung steht. Wenn dann jemand z.B. die Feuerwehr, die 
Tür öffnet, kann das Feuer sofort durchzünden und zum Voll-
brand führen. Ein Feuer kann aber auch nach der Entstehung 
bei guten Luftverhältnissen sofort zum Vollbrand übergehen. 
Dann können Temperaturen zwischen 1.000 °C und 1.200 °C 
entstehen, die dann wieder abfallen.

Als Prüfkurve für die Brandprüfungen an Bauteilen mit üblicher 
Gebäudenutzung ist weltweit die ISO-Kurve festgelegt worden. 
Sie entspricht der ETK nach DIN 4102-2. Die Brandraumtem-
peratur geht bis 30 min. auf ca. 850 °C und dann weiter bis 
90 min. auf etwa 1.050 °C. Für Ölbrände sowie Tunnelbrän-
de wurde u.a. die Hydrocarbonkurve bis 1.100 °C festgelegt.

DIN EN 1364-1 regelt die speziellen Anforderungen zur Prüf-
durchführung von nicht tragenden Wänden und DIN EN 1365-1 
von tragenden Wänden. Im (deutschen) bauaufsichtlichen Ver-
fahren darf entweder nach deutscher oder europäischer Prüf-
norm geprüft werden. Wird nach nationaler (deutscher) Prüf-
norm geprüft, darf das Prüfergebnis allerdings nur national 
weiter verwendet werden. Die europäischen Prüfnormen für 
Mauerwerkswände unterscheiden sich von DIN 4102 nur wenig. 
Die Unterschiede haben bei der Prüfung von Mauerwerkswän-
den keinen wesentlichen Einfluss auf die Prüfergebnisse und da-
mit auch keinen maßgebenden Einfluss auf die Klassifizierung.

DIN EN 1363-2 enthält das Prüfverfahren zum Nachweis von 
Brandwänden. 

DIN EN 15254-2:2009 für nicht tragende Wände und DIN EN 
15080-12:2011 für tragende Wände wurden als so genannte 
EXAP-Regeln erarbeitet und veröffentlicht. Beide Normen ent-
halten Extrapolationsregeln für Prüfergebnisse von Wänden 
aus Mauerwerk.

DIN EN 13501 mit den Teilen 1 und 2 ist die europäische 
Klassifizierungsnorm. Diese ist Grundlage der brandschutztech-
nischen Klassifizierung von Mauerwerk nach Eurocode 6 und 
darf im bauaufsichtlichen Verfahren alternativ zu den Klassifi-
zierungen von DIN 4102-2 angewendet werden.

3.4 Bauteil-Klassifizierungen nach DIN EN 13501-2  
(Kurzbezeichnungen)

Die Kurzbezeichnungen für die Klassifizierungen von Bauteilen 
nach DIN EN 13501-2 haben sich gegenüber den nationalen 
Bezeichnungen geändert. Für jedes Prüfkriterium wird ein eige-

ner Buchstabe verwendet. Die Bezeich-
nung setzt sich aus mehreren Buchsta-
ben sowie der Prüfdauer zusammen. Die 
Bezeichnungen wurden aus dem Franzö-
sischen und Englischen abgeleitet. Die 
Bedeutung der Abkürzungen ist in Ta-
fel 10 zusammengefasst.

In Tafel 11 sind Beispiele für Wände nach 
den europäischen Bezeichnungen zusam-
mengestellt. Es wird deutlich, dass zwi-
schen den einzelnen Wandarten deut-
licher unterschieden wird. Damit werden 
zwar umfangreichere Benennungen erfor-
derlich, aber es gibt in der Praxis weni-
ger Missverständnisse, weil jeder eindeu-
tig zum Ausdruck bringen muss, welche 
Wandart gemeint ist. Das heißt aber 
auch, es muss in der Baupraxis sorgfäl-
tig geprüft werden, ob die richtige Wand-
art ausgeschrieben und ausgeführt wird. 
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Bild 3 Temperaturprüfkurven – Brandeinwirkungen
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3.5 Brandschutzbemessung nach DIN EN 1996-1-2/NA

Die Bemessungsnorm von Mauerwerk für den Brandfall ist der 
Eurocode 6 in Verbindung mit dem zugehörigen Nationalen An-
hang (DIN EN 1996-1-2/NA). Der Nationale Anhang enthält 
auch die bekannten Bemessungstabellen zur Ermittlung der 
Mindestwanddicke in Abhängigkeit der Stein-Mörtel-Kombina-
tion und der Feuerwiderstandsdauer.

Für Kalksandstein-Mauerwerk wurden im Vorfeld der Erarbei-
tung des Nationalen Anhangs diverse neue Brandprüfungen 
nach euro päischer Prüfnorm DIN EN 1365-1 mit erhöhten Be-
lastungen und auch erhöhten Mauerwerksfestigkeiten durch-
geführt. Da die tatsächliche Auflast maßgebend für das 
Brandverhalten von tragenden Mauerwerkwänden ist, waren 
diese Brandprüfungen erforderlich, um die Tabellenwerte für 
DIN EN 1996-1-2/NA mit den teilweise deutlich höheren zu-
lässigen Auflasten festzulegen. Zudem darf bei Kalksandstein-
Mauerwerk mit bestimmten Stein-Mörtel-Kombinationen nun-
mehr auf die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors verzichtet 
werden. Die erforderliche Mindestwanddicke kann direkt aus 
den Tabellen abgelesen werden.

Die Tragwerksbemessung von Mauerwerk im Brandfall ist wie 
bei allen Eurocodes auch im Mauerwerksbau theoretisch nach 
drei Verfahren möglich:

 n Nachweis durch Tabellenwerte

 n Rechnerischer Nachweis an Modellen für bestimmte Bauteile

 n Rechnerischer Nachweis als globale Tragwerksanalyse

In Deutschland ist nach DIN EN 1996-1-2/NA aber ausschließ-
lich das bekannte und bewährte Tabellenverfahren anzuwen-
den. Hierbei muss für tragende Wände und Pfeiler im Allge-
meinen zunächst ein Ausnutzungsfaktor ermittelt werden, der 
in Abhängigkeit von der Schlankheit mit den Gleichungen (3.1 
und 3.2) berechnet wird.

Für 10   
hef   25 gilt:

  t

6,fi  =  ·
15

25 –
hef

t

·
NEd,fi

l · t · 
fk

k0

·   1 – 2 · )( emk,fi

t

(3.1)

für  

hef  < 10 gilt entsprechend:
       

t

6,fi  =  ·
NEd,fi

l · t · 
fk

k0

·   1 – 2 · )( emk,fi

t

(3.2)

Dabei ist:
NEd,fi der Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft  

im Brandfall: NEd,fi = fi · NEd = 0,7 · NEd   
mit fi = 0,7 (DIN EN 1996-1-2)

NEd der Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft aus 
der Kaltbemessung

hef die Knicklänge der Wand
t die Wanddicke

l die Wandlänge
fk die charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit
k0 ein Faktor zur Berücksichtigung von Wandquerschnitten 

< 0,1 m2 mit k0 = 1,25; sonst gilt k0 = 1,0
emk,fi die planmäßige Ausmitte von NEd,fi in halber Geschoss-

höhe (inkl. Kriechen); bei voll aufliegender Decke und 
Bemessung nach DIN EN 1996-3/NA gilt emk,fi = 0

  der Anpassungsfaktor nach Tafel 14

Nur bei Kalksandstein-Mauerwerk aus Voll- und Blocksteinen 
(auch als Plansteine) sowie Planelementen darf nach DIN EN 
1996-1-2/NA auf die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors 6,fi 
verzichtet werden. Die Norm gibt hier alternativ den Ausnut-
zungsfaktor fi an, der nicht größer als 0,7 sein darf. In die-
sem Fall gilt:

(3.3)fi  = 
NEd,fi

NRd

Daraus berechnet sich mit NEd,fi = fi · NEd = 0,7 · NEd

(3.4)fi  = 0,7 ·
NEd

NRd

Da bei der Kaltbemessung grundsätzlich NEd /NRd  1,0 nach-
gewiesen werden muss, ergibt sich generell fi  0,7. Der Aus-
nutzungsfaktor fi kann somit nicht größer als 0,7 werden, was 
der vollen Ausnutzung bei der kalten Bemessung nach Euro-
code 6 entspricht. Die für die jeweilige Feuerwiderstandsklasse 
erforderliche Mindestwanddicke kann daher für die genannten 
Stein-Mörtel-Kombinationen direkt aus den Tabellen abgele-
sen werden.

INFO
Tragende, raumabschließende Wände (REI) aus Kalksand-
stein-Mauerwerk mit Voll- oder Blocksteinen (auch als Planstei-
ne) sowie Planelementen können nach DIN EN 1996-1-2/NA 
unter voller Ausnutzung der Tragfähigkeit nach Eurocode 6 mit 
einer Feuerwiderstandsdauer von ≥ 90 min. ohne weiteren Auf-
wand bemessen werden.

Die Tabellen für die Brandschutzbemessung von Kalksandstein-
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-2/NA sind in Abschnitt 5 zu-
sammengestellt.

Tafel 14 Anpassungsfaktor 

Steine Mörtel 

KS-Lochsteine
KS-Hohlblocksteine

NM 2,2

KS-Vollsteine
KS-Blocksteine

NM II 3,3

NM IIa 3,0

NM III, IIIa 2,6

KS-Plansteine
KS-Fasensteine
KS-Planelemente

DM 2,2

KS-Plansteine (SFK  28)
KS-Fasensteine (SFK  28)
KS-Planelemente (SFK  28)

DM 2,6
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4.1 Grundlagen

4.1.1 Definitionen nach dem Baurecht 
für Wandarten
Im Sinne des Baurechts und auch nach 
DIN EN 1996-1-2, werden die in einem 
Bauwerk vorhandenen Wände brand-
schutztechnisch in verschiedene Arten 
eingeteilt. Neben der Unterscheidung 
in tragend und nicht tragend erfolgt die 
Trennung in raumabschließend und nicht-
raumabschließend:

 n Tragende, raumabschließende Wände 
sind überwiegend auf Druck bean-
spruchte Bauteile, die im Brandfall 
die Tragfähigkeit gewährleisten müs-
sen und außerdem die Brandübertra-
gung von einem Raum zum anderen 
verhindern, z.B. Treppenraumwände, 
Wohnungstrennwände, Wände zu 
Rettungswegen oder auch Brandab-
schnittstrennwände. Sie werden im 
Brandfall nur einseitig vom Brand be-
ansprucht.

 n Tragende, nichtraumabschließende 
Wände sind überwiegend auf Druck 
beanspruchte Bauteile, die im Brand-
fall ausschließlich die Tragfähigkeit gewährleisten müssen, 
z.B. tragende Innenwände innerhalb eines Brandabschnit-
tes (einer Wohnung), Außenwandscheiben mit einer Breite 
 1,0 m oder Mauerwerkspfeiler sowie kurze Wände. Sie 
werden im Brandfall zwei-, drei- oder vierseitig vom Brand 
beansprucht.

 n Nicht tragende Wände sind Bauteile, die auch im Brandfall 
überwiegend nur durch ihr Eigengewicht beansprucht wer-
den und auch nicht der Knickaussteifung tragender Wände 
dienen; sie müssen aber auf ihre Fläche wirkende Wind-
lasten auf die tragenden Bauteile abtragen. Nicht tragende 
Wände sind zur Klassifizierung in brandschutztechnischer 
Hinsicht grundsätzlich raumabschließend.

 n Stürze über Wandöffnungen sind für eine dreiseitige Brand-
beanspruchung zu bemessen.

 n Brandwände und Komplextrennwände sind raumabschlie-
ßende Bauteile, an die erhöhte Anforderungen hinsichtlich 
des Brandschutzes gestellt werden.

In Bild 4 werden die einzelnen Wandarten anhand von Gebäu-
degrundrissen verdeutlicht.

4.1.2 Baustoffverhalten im Brandfall
Umfangreiche Brandprüfungen und Forschungen belegen, dass 
sich Kalksandstein in brandschutztechnischer Hinsicht vorteil-
haft verhält. Kalksandstein-Mauerwerk hat im Brandfall eine 
hohe Feuerwiderstandsfähigkeit. Brandfälle aus der Praxis be-
stätigen dieses sehr eindrucksvoll.

Das vorteilhafte Verhalten von Kalksandstein-Mauerwerk im 
Brandfall ergibt sich aus dem Baustoff und dem Herstellungs-
verfahren der Kalksandsteine. Wände aus Kalksandsteinen 
haben einen vergleichsweise hohen Kristallwassergehalt. In 
den hydraulischen Reaktionsprodukten, die während des Här-
tungsprozesses von Kalksandsteinen in Dampf-Härtekesseln 
entstehen, wird Kristallwasser in den chemischen Bindungen 
eingebunden. Aufgrund der Porenstruktur von Kalksandstein 
wird außerdem freies, nicht gebundenes Wasser eingelagert.

In Kalksandsteinwänden stellt sich beim Austrocknen, abhän-
gig von der Nutzung und den klimatischen Bedingungen, ein re-
lativ geringer Restfeuchtegehalt ein. Im Brandfall werden bei 
Kalksandstein das freie und das gebundene Kristallwasser ab-
gebaut, bevor die Baustoffstrukturen angegriffen werden. Im 
Temperaturbereich zwischen 300 °C bis 500 °C ergibt sich im 
Brandfall sogar eine Zunahme der Festigkeit. Ein wesentlicher 
Eingriff in die Kalksandstein-Struktur erfolgt im Laufe eines 
Brandes erst bei Temperaturen ab 600 °C.

INFO
Kalksandsteine verbrauchen im Brandfall freies und gebunde-
nes Kristallwasser bevor die Baustoffstrukturen angegriffen 
werden. Zunächst ergibt sich im Brandfall sogar eine Zunahme 
der Festigkeit.

4. Baulicher Brandschutz mit Kalksandstein-Mauerwerk

3

4

2

1 Tragende, raumabschließende Wände

Tragende, nichtraumabschließende Wände

Nicht tragende, raumabschließende Wände

Pfeiler

4

2

1

3

Wohnung III

Büro
�

 1
,0

Wohnung II

�
 1

,0
>

 1
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1

Wohnung I

1
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1

1
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I bis III: Brandabschnitte

Deckenspannrichtung

Bild 4 Wandarten im Wohnungsbau sowie Industriebau – Beispiele
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4.1.3 Bauteilverhalten im Brandfall
Das Brandverhalten von Mauerwerk hängt von der Steinart, dem 
Mörtel, der Schlankheit und der Auflast ab. Bei Kalksandstein 
ist zwischen Voll- und Lochsteinen sowie Planelementen zu un-
terscheiden. Dünnbettmörtel hat einen positiven Einfluss auf 
das Brandverhalten von Kalksandstein-Mauerwerk. Die Kalk-
sandsteinindustrie hat frühzeitig das Ziel verfolgt, für schlanke 
Wände mit hohen Auflasten das Brandverhalten nachzuweisen. 
So wurden auch zusätzliche Brandprüfungen in einem europä-
ischen Forschungsvorhaben der Kalksandsteinindustrie mit Auf-
lasten nach dem Eurocode 6 durchgeführt [7]. Aufgrund des 
Baustoffverhaltens von Kalksandstein wurden Prüfergebnisse 
erzielt, die zeigen, dass auch die deutlich höheren Auflas ten 
nach Eurocode 6 im Brandfall problemlos aufgenommen wer-
den können.

Alle im Eurocode 6 geregelten Ausführungen, z.B. großforma-
tiges Mauerwerk, Dünnbettmörtel, Wände ohne Stoßfugen-
vermörtelung, Verwendung von höheren Steinfestigkeiten und 
größeren zulässigen Spannungen, wurden für Kalksandstein-
Konstruktionen auch in brandschutztechnischer Hinsicht nach-
gewiesen [8].

Das europäische Forschungsvorhaben ergab zudem vielfältige 
Erkenntnisse zum Brandverhalten von Kalksandsteinwänden. 
Bild 5 zeigt den Temperaturverlauf in einer 150 mm dicken 
Kalksandsteinwand im Brandversuch über die Prüfdauer von 
240 min. Es wird deutlich, dass die Temperatur der Wand im 
Versuchsverlauf nahe an der Feuerseite relativ schnell zunimmt, 
während der Temperaturanstieg im Wandquerschnitt mit zu-
nehmender Entfernung deutlich geringer ausfällt. Die Oberflä-
chentemperatur (Messstelle T150) auf der feuerabgewandten 
Seite verharrt auch nach 150 min. noch bei 100 °C, da das 
kristallgebundene Wasser in dieser Querschnittstiefe noch im-
mer nicht vollständig verdampft ist. Das besonders vorteilhafte 
Brandverhalten von Kalksandstein-Mauerwerk wird hierdurch 
eindrucksvoll bestätigt.

4.2 Tragende Wände

4.2.1 Tragende, raumabschließende Wände
Tragende, raumabschließende Wände können zur Trennung von 
Brandabschnitten sowie Nutzungseinheiten verwendet werden. 
Sie unterscheiden sich nur durch ihre Tragfunktion von nicht tra-
genden, raumabschließenden Wänden. Aufgrund dieser Trag-
funktion sind größere Mindestwanddicken erforderlich. Da das 
Brandverhalten der Wände auch von der Auflast abhängt, sind in 
einigen Fällen auch Ausnutzungsfaktoren zu ermitteln. Bei gerin-
geren Ausnutzungsfaktoren ergeben sich teilweise auch gerin-
gere Wanddicken. Hiermit wird in Abhängigkeit von den Anwen-
dungsbereichen der Praxis wirtschaftlicheres Bauen ermöglicht.

Die meisten Brandprüfungen an Kalksandsteinwänden wur-
den an tragenden, raumabschließenden Wänden durchge-
führt. Diese Kalksandsteinwände wurden mit verschiedenen 
Dicken, unterschiedlichen Festigkeiten und Rohdichten sowie 
den verschiedenen Mörtel- und Steinarten nachgewiesen. Die 
Ergebnisse sind in DIN EN 1996-1-2/NA Tabelle NA.B.2.2 ein-
geflossen.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens der europäischen Kalk-
sandsteinindustrie [7] wurden schlanke Kalksandsteinwände 
mit hohen Mauerwerksfestigkeiten und hohen Auslastungen im 
Hinblick auf die Feuerwiderstandsfähigkeit untersucht. Hierbei 
wurde auch der Einfluss der Kopfhalterung im Prüfaufbau unter-
sucht. Die früheren Prüfungen wurden im Bereich der Lastein-
leitung ausschließlich mit einer Zentrierleiste durchgeführt. Bei 
schlanken Wänden, d  150 mm, wirkt diese Zentrierleiste aber 
wie ein Gelenk und die Wände sind damit nicht mehr praxisge-
recht eingebaut, da in der Praxis die Geschossdecken flächig 
auflagern und damit den Wandkopf einspannen.

Die Ergebnisse wurden umfangreich ausgewertet und sind auch 
in DIN EN 1996-1-2/NA Tabelle NA.B.2.2 eingeflossen. Neben 
dem Ausnutzungsfaktor 6,fi wurde nur für Kalksandstein-Mau-
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erwerk zudem der Ausnutzungsfaktor fi für Voll- und Block-
steine sowie Planelemente eingeführt. Der Ausnutzungsfaktor 
fi deckt eine volle kalte Bemessung nach DIN EN 1996-1-1 
und DIN EN 1996-3 ab, siehe auch Abschnitt 3.5.  

INFO
Kalksandstein-Mauerwerk aus Voll- und Blocksteinen (auch als 
Plansteine) sowie Planelementen deckt brandschutztechnisch 
alle Belastungsfälle nach DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1996-3 
ab.

Raumabschließende Wände können in einigen Bundesländern 
auch als Gebäudeabschluss- bzw. Gebäudetrennwand anstel-
le einer Brandwand eingesetzt werden, siehe auch Abschnit-
te 4.5 und 4.6.

4.2.2 Tragende, nichtraumabschließende Wände
Tragende, nichtraumabschließende Wände sind tragende In-
nenwände innerhalb eines Brandabschnittes. Diese Wände 
werden häufig brandschutztechnisch nicht beachtet. Sie sind 
für die Tragfähigkeit eines Gebäudes im Brandfall jedoch ent-
scheidend. Diese Wände werden im Brandfall zweiseitig vom 
Brand beansprucht. Sie weisen nach DIN EN 1996-1-2/NA ei-
ne definierte Breite (Länge) b  1,0 m auf. 

An derartige Wände werden keine Anforderungen hinsichtlich 
des Raumabschlusses gestellt, so dass auch an die Fugen-
dichtung keine zusätzlichen Anforderungen gestellt werden.

Im Rahmen des europäischen Forschungsvorhabens wurden zu-
sätzliche Pfeilerprüfungen mit vierseitiger Brandbeanspruchung 
durchgeführt, die dann auf Wände mit zweiseitiger Brandbean-
spruchung extrapoliert wurden, um auch für diese Wände die 
volle Auflast nach Eurocode 6 im Brandfall regeln zu können.

4.2.3 Tragende Pfeiler bzw. tragende, nichtraum-
abschließende Wandabschnitte
Tragende Pfeiler in Außenwänden, z.B. Fensterpfeiler, werden 
im Brandfall mehrseitig (bis zu vierseitig) beansprucht. DIN EN 
1996-1-2/NA definiert außerdem Außenwandabschnitte mit ei-
ner Breite (Länge) < 1,0 m als nichtraumabschließend. Es wird 
davon ausgegangen, dass im Brandfall das Feuer z.B. aus Fens-
tern schlägt und derartige Wandabschnitte daher mehrseitig 
brandbeansprucht werden. 

Da es sich um tragende Bauteile handelt, muss die Stand-
sicherheit auch im Brandfall gewährleistet werden. Aufgrund 
der mehrseitigen Brandbeanspruchung werden brandschutz-
technisch die höchsten Anforderungen gestellt.

Es wurden zahlreiche Kalksandsteinpfeiler mit unterschied-
lichen Lastniveaus vierseitig brandbeansprucht geprüft.

Die Ergebnisse sind in DIN EN 1996-1-2/ NA Tabelle NA.B.2.4 
zusammengefasst.

4.3 Nicht tragende Trennwände

4.3.1 Nicht tragende, raumabschließende Wände
Nicht tragende, raumabschließende Kalksandsteinwände kön-
nen 

 n zur Trennung von Brandabschnitten (BA),

 n zur Bildung von Brandbekämpfungsabschnitten (BBA),

 n zur Kapselung von Räumen mit erhöhter oder besonderer 
Brandgefahr,

 n zur Sicherung von Rettungswegen im Bereich von Flurwän-
den notwendiger Flure oder notwendiger Treppenräume 

eingesetzt werden.

Da raumabschließende Wände zur Klassifizierung per Definition 
nur einseitig vom Brand beansprucht werden, müssen Durch-
führungen bzw. Öffnungen brandschutztechnisch verschlos-
sen werden.

Die Angaben gelten für Kalksandsteinwände, die von Rohde-
cke bis Rohdecke spannen. Werden raumabschließende Wän-
de z.B. an Unterdecken angeschlossen, so muss auch für die-
sen Anschluss und die Unterdecke ein brandschutztechnischer 
Verwendbarkeitsnachweis vorliegen. 

DIN EN 1996-1-2/NA enthält wenig zu nicht tragenden Wän-
den, weil DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1996-3 sich vorwiegend 
mit tragendem Mauerwerk befassen. So ist lediglich die Tabel-
le NA.B.2.1 mit den Werten für die EI-Klassifizierungen 30 bis 
180 min. enthalten. Die Werte gelten für Wandhöhen h  6 m 
und für Schlankheiten c = hef /tef   40 nicht tragender Wände.

INFO
Raumabschließende Kalksandsteinwände, tragend oder nicht 
tragend, erfüllen die raumabschließende Wirkung auch mit un-
vermörtelten Stoßfugen. 

Die unvermörtelten Stoßfugen dürfen gemäß DIN EN 1996-
1-2 bei Steinen mit Nut-Feder-Ausbildung eine Breite bis zu 5 
mm haben, ohne dass in brandschutztechnischer Hinsicht ein 
Putz erforderlich ist. 

Bei Wänden aus Steinen mit glatten, unvermörtelten Stoßfu-
gen darf auf einen Putz ebenfalls verzichtet werden, wenn die 
Stoßfugenbreite höchstens 2 mm beträgt. Nur Wände mit un-
vermörtelten, glatten Stoßfugen mit einer Breite von mehr als 
2 mm und weniger als 5 mm müssen mindestens einseitig mit 
1 mm dickem Putz versehen werden, um die Feuerwiderstands-
dauer hinsichtlich des Raumabschlusses zu erfüllen.

In der Praxis werden nicht tragende Wände aus architekto-
nischen, Montage- und Kostengründen gern mit Stahlstützen 
oder Stahlprofilen ausgesteift. DIN 4102-4 regelt ergänzend zu 
DIN EN 1996-1-2/NA weiterhin, dass die aussteifenden Bau-
teile in ihrer aussteifenden Wirkung mindestens der entspre-
chenden Feuerwiderstandsklasse angehören müssen. In Bild 6 
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wird hierfür eine Lösungsmöglichkeit, die nur in Verbindung 
mit Kalksandsteinwänden gilt, vorgestellt. Für die Feuerwider-
standsklasse F 90 (= feuerbeständig) sind im Bereich der Stahl-
bauteile in brandschutztechnischer Hinsicht Zusatzmaßnahmen 
erforderlich. Einerseits können die Stahlprofile thermisch ge-
trennt werden oder andererseits ist eine Bekleidung der Stahl-
profile mit Brandschutzplatten möglich.

INFO
Bei Steinen mit Nut-Feder-Ausbildung gelten alle Klassifizie-
rungen – Tabellenwerte – auch für unvermörtelte Stoßfugen bis 
5 mm Breite.

4.3.2 Schachtwände
Schachtwände zur Abtrennung von Leitungsschächten können 
mit Kalksandstein-Mauerwerk ohne Probleme verschlossen 
werden. Sie sind in der Regel nicht tragende Wände, die nach 
Abschluss der Installationsarbeiten gesetzt werden. Wichtig 
ist hierbei zu klären, welche haustechnischen Anlagen – Ka-
bel, Rohre, Lüftung – in dem Schacht verlaufen und ob die 
Brandschutzmaßnahmen horizontal mittels Abschottung oder 
vertikal mittels qualifizierten Schachtwänden erstellt werden. 
Durchführungen durch die Wände sind entweder mit Abschot-
tungsmaßnahmen nach abZ oder gemäß Leitungsanlagen-Richt-
linie (LAR) zu verschließen, siehe Abschnitt 4.3.3. Bei Lüftungs-
leitungen, die mit einer Brandschutzklappe aus dem Schacht 
geführt werden, sind die Schachtwände, insbesondere die er-
forderliche Dicke, in Abhängigkeit von der tatsächlichen Brand-
schutzklappe festzulegen. In Abhängigkeit vom Fabrikat und 

damit von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 
der Brandschutzklappe bzw. CE gekennzeichneten Klappe va-
riieren die Anforderungen an die Wand hinsichtlich Dicke und 
Feuerwiderstandsklasse.

Alternativ werden Kabelanlagen separat vor den Wänden an-
geordnet und dann mit nachgewiesenen Schachtwänden ab-
geschottet. Sie können auch mit nicht tragenden Kalksand-
steinwänden der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse 
verschlossen werden, in die ggf. Feuerschutzabschlüsse – 
z.B. T 30- bzw. T 90-Türen oder -Klappen – eingebaut werden. 
Die Feuerwiderstandsklasse der Abschlüsse hängt von der Ge-
bäudeklasse ab sowie von der Planung offen durchgehender 
Schächte durch alle Geschosse oder geschossweise horizon-
taler Abschottung.

Insbesondere in Rettungswegen – Fluren und Treppenräumen 
– ist auf die brandschutztechnisch richtige Ausführung zu ach-
ten, da in der Regel die Forderung besteht, dass nur nichtbrenn-
bare Baustoffe bzw. Wandverkleidungen eingesetzt werden. 
In diesem Bereich wurden durch die neuen Muster-Richtlinien 
für Leitungsanlagen die brandschutztechnischen Anforderun-
gen teilweise erhöht, d.h. der offene Einbau von elektrischen 
Kabeln ist, ausgenommen für direkte Beleuchtung, untersagt, 
siehe auch Abschnitt 4.9.

Im Bereich von Sonderbauten, z.B. Hotels, Verkaufsstätten etc., 
gibt es häufig Probleme, da Installationsschächte und deren 
Revisionsöffnungen, auch zu Sanitäreinrichtungen, überwie-
gend in Fluren angeordnet werden. Bei rechtzeitiger Planung 
lassen sich derartige Installationsschächte jedoch problemlos 
und fachgerecht ohne Mehraufwand errichten. Dies gilt beson-
ders für den Mauerwerksbau.

4.3.3 Einbauten in Trennwänden
Abgesehen von den im Folgenden aufgeführten Ausnahmen be-
ziehen sich die Feuerwiderstandsklassen klassifizierter Wände 
stets auf Wände ohne Einbauten.

Türen
Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse für die Einbauten ist 
im Einzelfall zu überprüfen. Beispielsweise werden für raumab-
schließende feuerbeständige Wände in der Regel nur feuerhem-
mende Türen gefordert. Im Einzelfall werden auch keine An-
forderungen gestellt, z.B. bei den früheren feuerbeständigen 
Flurwänden in Hamburg.

Im Industriebau wird dagegen immer die gleiche Anforderung 
der Trennwand auch an den Verschluss von Öffnungen gestellt. 
Dies gilt auch für Türen, d.h. feuerbeständige Wand mit feu-
erbeständiger Tür, hochfeuerhemmende Wand mit hochfeu-
erhemmender Tür und feuerhemmende Wand mit feuerhem-
mender Tür. Aber auch hier gibt es wiederum eine Ausnahme: 
Für hochfeuerbeständige (oder feuerbeständig mit 120 min. 
Feuerwiderstand) Wände und Wände mit 180 min. Feuerwi-
derstand werden nur feuerbeständige Türen gefordert, weil es 
bei der Erarbeitung der Richtlinie keine entsprechenden Türen 
gab. Brandschutztüren in Schachtwänden müssen die gleiche 
Brandschutzqualität wie die Wand aufweisen. Bei Schächten 
ohne horizontale Abschottung müssen die Türen vierseitig um-
laufende Dichtungen aufweisen.

*)  Baustoffklasse A, Schmelzpunkt  1.000  C
    Rohdichte  30 kg/m3

b = h/2

Mörtel
A

-Profil

T

T

A

Fugendicke  20
T

20

T
T

max.
max.

= 30 mm für F 30
= 20 mm für F 60

Dämmschicht
aus Mineralwolle*)

-ProfilT

T

Langlöcher

Dübelanschluss

Schnitt A-A (Fußpunkt) Darstellung ohne Mauerwerk

d h

Bild 6 Anschluss nicht tragender Kalksandsteinwand an nicht 
tragende Stahl-Aussteifungsstütze für die Feuerwider-
standsklassen feuerhemmend (F 30) und hochfeuer-
hemmend (F 60)
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Elektroinstallationen
Zu den Einbauten zählen aber auch z.B. Schlitze, Nischen für 
Rohre, Schaltschränke und Elektro-Installationen. Schlitze und 
Aussparungen in tragenden Wänden, die nach EN 1996-1-1 
ohne gesonderten rechnerischen Nachweis zulässig sind, re-
duzieren die in den Tabellen angegebenen Feuerwiderstands-
dauern nicht.

INFO
Bei vertikalen Schlitzen und Aussparungen in nicht tragenden 
Wänden sollte die Rest-Wanddicke einschließlich eventueller 
brandschutztechnischer Bekleidungen, wie z.B. Putz, mindes-
tens 2/3 der erforderlichen Mindestdicke der Wand und nicht 
weniger als 60 mm betragen.

Bei horizontalen und schrägen Schlitzen und Aussparungen in 
nicht tragenden Wänden sollte die Rest-Wanddicke einschließ-
lich eventueller brandschutztechnischer Bekleidungen, wie z.B. 
Putz, mindestens 5/6 der erforderlichen Mindestdicke der 
Wand, und nicht weniger als 60 mm betragen. Horizontale und 
schräge Schlitze und Aussparungen sollten nicht im mittleren 
Drittel der Wandhöhe ausgeführt werden. Die Breite einzelner 
Schlitze und Aussparungen sollte nicht größer als die doppelte 
Mindestdicke der Wand, einschließlich eventueller brandschutz-
technischer Bekleidungen, wie z.B. Putz, sein.

Bei anderen Einbauten ist der Brandschutz gesondert nachzu-
weisen. Der Restquerschnitt einer Wand muss dann auch im 
Bereich von Schlitzen die geforderte Mindestwanddicke für ei-
ne bestimmte Feuerwiderstandsklasse besitzen oder es sind 
Sondermaßnahmen durchzuführen. Beispielsweise ist es ausrei-
chend, wenn einzelne Kabel in Schlitzen verlegt und verputzt wer-
den oder wenn die Schlitze mit entsprechenden nichtbrennbaren 
Brandschutzplatten ausreichender Dicke verschlossen werden. 
Auch Schalterkästen können mit entsprechenden nichtbrenn-
baren Brandschutzplatten, z.B. Kalzium-Silikat- oder Gips-Feu-
erschutz- bzw. Gipsfaser-Platten, etc. verschlossen werden. Für 
diesen Bereich gibt es bereits zahlreiche Brandschutznachweise 
für so genannte „Revisionsöffnungen“ oder für Schaltschränke.

Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen 
Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen dürfen in der Re-
gel bei raumabschließenden Wänden nicht unmittelbar gegen-
über liegend eingebaut werden. Bei Wänden aus Mauerwerk mit 
einer Gesamtdicke  140 mm gilt diese Einschränkung nicht. 
In 100 mm oder 115 mm dicken Kalksandsteinwänden dürfen 
nur einseitig Steckdosen eingebaut werden. Beim Bohren muss 
dabei sichergestellt werden, dass das Loch nur auf Dosentie-
fe und nicht durch die gesamte Wanddicke gebohrt wird und 
dass abschließend die Dosen eingeputzt werden. Beim Einbau 
von Elektrodosen in 115 mm dicke KS -E-Steine ist sicherzu-
stellen, dass die Dosen mit einem Gipsbatzen eingesetzt wer-
den. Sonst ist der Restquerschnitt aufgrund der vorhandenen 
Lochreihe mit nur 35 mm zu gering. Bei Dosenreihen kann es 
aber bei tragenden Wänden allein schon hinsichtlich der Stand-
sicherheit Probleme geben, so dass hier im Einzelfall entschie-
den werden muss, ob der Einbau von mehreren Dosen neben- 
oder untereinander möglich ist, vergleiche DIN EN 1996-1-1/NA 
Tabellen NA.19 und NA.20. Bei Wanddicken < 60 mm sind nur 
Aufputzdosen erlaubt. Diese Einschränkung ist insbesondere 

bei Ausfachungs- und Schachtwänden zu beachten, da hier häu-
fig schlankere Wände zur Ausführung kommen.

Kabelbündel, Rohrleitungen, Lüftungsleitungen
Für die Durchführung von Kabelbündeln, Rohrleitungen oder 
Lüftungsleitungen etc. durch raumabschließende Wände sind 
brandschutztechnische Maßnahmen – z.B. Abschottungen, 
Rohrmanschetten, Brandschutzklappen – erforderlich, deren 
Verwendbarkeit u.a. durch bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) 
nachgewiesen sein muss. 

Verglasungen, Feuerschutzabschlüsse 
Wenn in raumabschließenden Wänden mit bestimmter Feuer-
widerstandsklasse Verglasungen oder Feuerschutzabschlüsse 
(Türen oder Tore) eingebaut werden sollen, so wird auch diese 
Einbaumaßnahme in der Regel durch bauaufsichtliche Zulas-
sungen geregelt. Diese Bauteile dürfen jeweils nur in bestimmte 
Wände – Mindestdicke, Mindestfestigkeit – eingebaut werden. 
Außerdem sind bestimmte konstruktive Details zu beachten, 
z.B. die Verankerung einer feuerbeständigen Tür im Mauerwerk, 
die sich je nach Zulassung unterscheiden können. Für Veran-
kerungen liegen mittlerweile die verschiedensten Nachweise 
vor. Dübelbefestigung und Maueranker sind ebenso in Zulas-
sungen enthalten wie nachträglicher Einbau über Stahlrahmen 
oder Sonderlösungen. Für den Einbau von Feuerschutzabschlüs-
sen in schlanke Wände, z.B. 11,5 cm dicke Kalksandsteinwän-
de, liegen ebenfalls zahlreiche Nachweise vor.

INFO
Querschnittsabdichtungen 
Sperrschichten, z.B. Bitumenbahnen R 500 oder mineralische 
Dichtungsschlämme, gegen aufsteigende Feuchtigkeit beein-
flussen die Feuerwiderstandsklasse und Benennung nicht.

4.3.4 Anschlüsse von Kalksandsteinwänden an angrenzende 
Bauteile
Zahlreiche Ausführungsdetails sind DIN 4102-4 zu entnehmen, 
weil DIN EN 1996-1-2 in Anhang E nur die wenigen Standard-
Wandanschlüsse an angrenzende Bauteile enthält. Weitere Aus-
führungsdetails in Verbindung mit Mauerwerkswänden werden 
regelmäßig im Mauerwerk-Kalender [5] veröffentlicht. Anschlüs-
se von Kalksandstein-Mauerwerk an angrenzendes Mauerwerk 
können als Verbandsmauerwerk oder auch als Stumpfstoß aus-
geführt werden. Ebenso können Anschlüsse tragender und nicht 
tragender Kalksandsteinwände gemäß Tafel 16 und 17 ausge-
führt werden. Hierbei sind die Angaben zum Verschluss der Fu-
gen zu beachten.

Dämmschichten in Anschlussfugen, die aus brandschutztech-
nischen Gründen angeordnet werden, müssen aus nichtbrenn-
barer Mineralwolle bestehen, Baustoffklasse A nach DIN 4102-1 
oder den entsprechenden Klassen nach DIN EN 13501-1 ange-
hören, einen Schmelzpunkt > 1.000 °C besitzen und eine Roh-
dichte  30 kg/m3 aufweisen. Wichtig ist, dass die Fugen wirk-
lich stramm und dicht ausgefüllt werden. Häufig wird aber auf 
der Baustelle der Dämmstreifen nur lose aufgelegt, so dass er 
teilweise herausrutscht. Zur Lagesicherung empfiehlt es sich 
z.B., den Dämmstreifen mit Dünnbettmörtel anzukleben. Wei-
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tere Anschlussmöglichkeiten wurden in [9] bearbeitet. Diese 
sind inzwischen ebenfalls normativ in DIN 4102-4 geregelt.

4.3.5 Stürze und Ringbalken
Stürze werden aus KS -U-Schalen, überwiegend jedoch als  
KS-Flachstürze oder als KS-Fertigteilstürze eingebaut. Der 
brandschutztechnische Nachweis für vorgefertigte Stürze wur-
de für die Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 90 und teilwei-
se F 120 erbracht. 

INFO
Die Feuerwiderstandsklasse F 90 ist bereits ab einer Sturzbrei-
te von 115 mm möglich.

Die genauen Abmessungen und Nachweise – passend zu den 
in brandschutztechnischer Hinsicht erforderlichen Wanddicken 
– sind für KS-Fertigteil- und Flachstürze in Abhängigkeit der 
Zuggurthöhe, der Betondeckung und der Schalendicke den je-
weiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu entneh-
men. Ausbetonierte KS -U-Schalen sind in DIN 4102-4:2016 
geregelt. DIN EN 1996-1-2 enthält keine Angaben zu Stürzen. 
Die Feuerwiderstandsdauer von ausbetonierten KS -U-Scha-
len nach DIN 4102-4 und die üblichen Werte für Zuggurte von  
KS-Flachstürzen nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen sind in Abhängigkeit der Abmessungen, Schalendi-
cken und Betondeckung in Tafel 15 dargestellt.

4.4 Außenwände

4.4.1 Grundlagen
Außenwände können tragende und nicht tragende Außenwän-
de sein. Baurechtlich werden im Wesentlichen Anforderungen 
an Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 gestellt, die in eini-
gen Bundesländern unterschiedlich sein können.

Bei Hochhäusern müssen nichtbrennbare Baustoffe verwen-
det werden. Ebenso werden auf Brandwänden, bei geringeren 
Grenzabständen oder bei aneinander gereihten Gebäuden im 
Bereich der Haustrennwände nichtbrennbare Baustoffe gefor-
dert. Bei Sonderbauten – z.B. Krankenhäuser, Verkaufsstätten 

– werden ebenfalls nichtbrennbare Baustoffe in Fassadenbe-
reichen gefordert. Wichtig ist es, die Anforderungen hinsicht-
lich von Oberflächen und von Außenwandbekleidungen zu be-
achten, siehe Abschnitt 4.4.4.

4.4.2 Nicht tragende Außenwände und nicht tragende Teile 
tragender Außenwände
Für nicht tragende Außenwände der Feuerwiderstandsklassen 
E 30 bis E 90 (i  o) und bei abgeminderter Außenbrandkur-
ve ef (o  i) können ohne jeden weiteren Nachweis die Anga-
ben von nicht tragenden Kalksandsteinwänden der Feuerwi-
derstandsklassen EI 30 bis EI 90 nach DIN EN 1996-1-2/NA 
zugrunde gelegt werden. Die Planungssicherheit ist damit in je-
dem Fall gegeben, weil nach DIN EN 1363-2 geringere Tempe-
raturen an der Außenseite gefordert werden, vergleiche Bild 3.

4.4.3 Tragende Außenwände
Für tragende Außenwände gelten die Angaben für tragende 
Kalksandsteinwände in Abhängigkeit der raumabschließenden 
Funktion (siehe Abschnitt 4.2.1). 

Kalksandsteinwände der Feuerwiderstandsklasse REI nach  
DIN EN 1996-1-2/NA erfüllen immer die entsprechenden An-
forderungen an tragende Außenwände.

4.4.4 Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwand-
bekleidungen

Putz
Bei Außenwänden kann der eventuell brandschutztechnisch er-
forderliche Putz – () -Werte in den Tafeln 22 bis 28 – durch eine 
Vormauerschale ersetzt werden. Bei Verwendung eines Wärme-
dämm-Verbundsystems (WDVS) darf der Aufbau mit 

 n einer Dämmschicht aus brennbaren Baustoffen – z.B. Bau-
stoffklasse B nach DIN 4102-1 – nicht als Putz angesetzt 
werden und 

 n einer Dämmschicht aus nichtbrennbaren Baustoffen – z.B. 
Baustoffklasse A nach DIN 4102-1 (z.B. Mineralwolleplat-
ten) – als Putz angesetzt werden.

Tafel 15 Feuerwiderstandsdauer von ausbetonierten KS -U-Schalen und KS-Flachstürzen

Sturz-
konstruktion

Mindest- Mindestbreite b [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse3)

Höhe 
 
h 

[mm]

Schalen- 
dicke 
smin 

[mm]

Beton- 
deckung 

cmin 
[mm]

F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A

Ausbetonierte KS -U-Schalen1) 240 25 15 115 115 175 –

Zuggurte von KS-Flachstürzen2)

113 25 20 115 115 115 175

71 25 15 115 115 175 
(115)

– 
(175)

71 20 20 115 115 175 
(115)

– 
(175)

1) Nach DIN 4102-4
2) Übliche Werte nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
3) Die ()-Werte gelten für Stürze mit 3-seitigem Putz. Auf den Putz an der Sturzunterseite kann bei vermörtelten Stahl- oder Holzzargen verzichtet werden

Mauerwerk

c m
in

s m
in

h

b
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Tafel 16 Seitliche Wandanschlüsse für nicht tragende Innenwände unter Berücksichtigung von Statik, Brand- und Schallschutz 

Anschlussdetail
Fuge

Statik Schallschutz Brandschutz 1)

Anschlüsse im eigenen Wohnbereich 
 

Mauerwerk 
mit NM 
oder DM 

Starr gehalten 

durch Maueranker und voll-
flächig satt vermörtelte An-
schlussfuge mit NM oder DM

Schalltechnisch biegesteif und 
dicht 

Bei Baustoffen mit unter-
schiedlichem Verformungsver-
halten oder nicht vollflächiger 
Vermörtelung ist ggf. eine Ent-
kopplung und Undichtigkeit an-
zunehmen.

Anschlussfuge voll vermörtelt 
mit NM oder DM

EI 90 ab Wanddicke 
 100 mm und  
Wanddicke 70 mm mit  
beidseitig 10 mm Putz;  
sonst EI 60

Anschlüsse im eigenen Wohnbereich 
 

Mauerwerk 
mit NM 
oder DM

Gelenkig gehalten

durch in Ankerschiene  
eingelegte Maueranker

Schalltechnisch weitest gehend 
entkoppelt 

bei Einlage von z.B. Kork-,  
Mineralfaserstreifen, bzw. 
Streifen aus bitumen-
imprägnierter Wollfilzpappe2)

Schalltechnisch dicht 

mit beidseitigem elastischem 
Fugendichtstoff

Dämmschicht 
nichtbrennbar 

Schmelzpunkt   1.000 °C
Rohdichte         30 kg/m3

Lagesicherung erforderlich,
EI 90 ab Wanddicke 
 100 mm und  
Wanddicke 70 mm mit  
beidseitig 10 mm Putz;  
sonst EI 60

Anschlüsse im eigenen Wohnbereich 

Bewegliche 
Maueranker 
für DM-Mauer-
werk

Gelenkig gehalten 

durch Wandanker

 
durch Halteanker

Schalltechnisch weitest gehend 
entkoppelt 

bei Halteankern und Einlage 
von z.B. Kork-, Mineralfaser-
streifen, bzw. Streifen aus  
bitumenimprägnierter Wollfilz-
pappe2)

Schalltechnisch dicht 

mit beidseitigem elastischem 
Fugendichtstoff

Dämmschicht 
nichtbrennbar

Schmelzpunkt   1.000 °C
Rohdichte         30 kg/m3

Lagesicherung erforderlich, 
EI 90 ab Wanddicke 
 100 mm und  
Wanddicke 70 mm mit  
beidseitig 10 mm Putz;  
sonst EI 60

Anschlüsse an  
Wohnungstrennwand 

  

Gelenkig gehalten 

durch Mauerwerksanker und 
nachgiebiger Füllung mit 
Mineralfaserstreifen des 
Stumpfstoßanschlusses

Schalltechnisch weitest gehend 
entkoppelt 

bei Einlage von z.B. Kork-, 
Mineralfaserstreifen, bzw. 
Streifen aus bitumen-
imprägnierter Wollfilzpappe2)

Schalltechnisch dicht

mit beidseitigem elastischem 
Fugendichtstoff

Dämmschicht  
nichtbrennbar 

Schmelzpunkt   1.000 °C 
Rohdichte         30 kg/m3

Lagesicherung erforderlich, 
EI 90 ab Wanddicke 
 100 mm und  
Wanddicke 70 mm mit  
beidseitig 10 mm Putz;  
sonst EI 60

1) Die Klassifizierung des Wandanschlusses entspricht der Klassifizierung der Wand, wenn die angegebenen Bedingungen eingehalten werden.  
Nicht tragende raumabschließende Wände EI nach DIN EN 13501-2

2) Der Putz ist bei entkoppelten Anschlüssen mit einem Kellenschnitt zu trennen und nachträglich z.B. mit Acryl zu schließen.

Empfehlungen für die Ausführung von nicht tragenden Innenwänden:
 n Wände grundsätzlich auf eine Trennschicht (z.B. R 500) stellen
 n Seitliche Anschlüsse an Treppenhaus- und Wohnungstrennwände akustisch entkoppelt ausführen, wenn die flächenbezogene Masse der nicht tragenden  
Trenn wände < 200 kg/m² beträgt 

 n Seitliche Anschlüsse untereinander vermörtelt, schalltechnisch biegesteif (kraftschlüssig) ausführen
 n Bei kraftschlüssiger Ausführung der oberen Anschlussfuge ist Mörtel geringer Festigkeit (z.B. Leichtmörtel oder Putz) zu wählen.

Zweiteiliger 
Anker 
System 
Halfen für 
Normal- und 
Dünnbettmörtel 

Vermörtelung oder elastische 
Fugendichtmasse nach DIN 52460

Dämmschicht

Zweiteiliger 
Anker, z.B. 
System Halfen 
für Normalmauer- 
oder Dünnbett-
mörtel

Vermörtelung
oder elastische 
Fugendichtmasse 
nach DIN 52460

Dämmschicht

Bandstahl
T = 0,75

Mörtelgruppen: 
MG II bis MG III Dünnbettmörtel

Stumpfstoßanker
T = 0,75 mm

Mörtelgruppen:
NM II bis NM III 
Dünnbettmörtel

Nicht tragende Innenwand 
Flächenbezogene Masse 
< 200 kg/m2

Wohnungs-
trennwand

Stumpf-
stoßanker

Wandanker 
beweglich

Halteanker 
beweglich
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Tafel 17 Obere Wandanschlüsse für nicht tragende Innenwände unter Berücksichtigung von Statik, Brand- und Schallschutz 

Anschlussdetail
Fuge

Statik Schallschutz Brandschutz 1)

Oberer Rand nicht gehalten 

die Wand ist 3-seitig zu  
halten

die Stoßfugen sind grund- 
sätzlich zu vermörteln

Schalltechnisch entkoppelt 
und dicht 

mit beidseitigem
Fugendichtstoff

Dämmschicht 
nichtbrennbar  

Schmelzpunkt     1.000 °C 
Rohdichte          30 kg/m3

Lagesicherung durch Dichtstoff, 
EI 90 ab Wanddicke  100 mm 
und Wanddicke 70 mm mit beid-
seitig 10 mm Putz; sonst EI 60

Die Fugen müssen dicht ausge-
stopft werden. Für EI 30 mind. 
50 mm; für EI 60 mind. 60 mm 
und für EI 90 und „Brandwände“ 
mind. 100 mm Breite der jewei-
ligen Wanddicke.

Oberer Rand gehalten 

die Wand kann 4-seitig bzw.  
3-seitig gehalten sein, mit 
einem freien vertikalen Rand 

Schalltechnisch entkoppelt 
und nicht dicht
 
Als trennendes Bauteil nur 
geeignet mit zusätzlichem 
Fugendichtstoff in der An-
schlussfuge

Dämmschicht   
nichtbrennbar  

Schmelzpunkt  1.000 °C 
Rohdichte  30 kg/m3

Lagesicherung durch Stahlwinkel, 
EI 90 ab Wanddicke  100 mm 
und Wanddicke 70 mm mit beid-
seitig 10 mm Putz; sonst EI 60

Die Stoßfugen mit Federanker sind zu  
vermörteln.

Oberer Rand gehalten

die Wand kann 4-seitig bzw.  
3-seitig gehalten sein, mit 
einem freien vertikalen Rand 

Schalltechnisch entkoppelt 
und dicht

mit beidseitigem 
Fugendicht stoff

Dämmschicht  
nichtbrennbar  

Schmelzpunkt  1.000 °C 
Rohdichte  30 kg/m3

Lagesicherung erforderlich, 
EI 90 ab Wanddicke  100 mm 
und Wanddicke 70 mm mit beid-
seitig 10 mm Putz; sonst EI 60

Oberer Rand gehalten

mit Auflast infolge Kriechen 
und Schwinden der Stahlbe-
tondecke 2)

die Wand kann 4-seitig bzw.  
3-seitig gehalten sein, mit 
einem freien vertikalen Rand 

Anschlussfuge vollständig 
durch NM II, Leichtmörtel 
oder Putz ausgefüllt

Schalltechnisch biegesteif 
und dicht

Bei Wänden mit Schall-
schutzanforderungen sollte 
diese Ausführungsvariante 
gewählt werden.

EI 90 ab Wanddicke  100 mm 
und Wanddicke 70 mm mit beid-
seitig 10 mm Putz; sonst EI 60

1) Nicht tragende raumabschließende Wände EI nach DIN EN 13501-2
2) Bei Wandlängen > 5 m sollte dieser Anschluss mit dem Tragwerksplaner abgestimmt werden. 

Empfehlungen für die Ausführung von nicht tragenden Innenwänden:
 n Wände grundsätzlich auf eine Trennschicht (z.B. R 500) stellen
 n Seitliche Anschlüsse an Treppenhaus- und Wohnungstrennwände akustisch entkoppelt ausführen, wenn die flächenbezogene Masse der nicht tragenden  
Trenn wände < 200 kg/m² beträgt 

 n Seitliche Anschlüsse untereinander vermörtelt, schalltechnisch biegesteif (kraftschlüssig) ausführen
 n Bei kraftschlüssiger Ausführung der oberen Anschlussfuge ist Mörtel geringer Festigkeit (z.B. Leichtmörtel oder Putz) zu wählen.

≤ 20 mm

Federanker

≤ 30 mm

Dichtstoff

≤ 30 mm

Stahlwinkel

Dämmschicht
≥ 20 mm
≤ 30 mm

Federanker

NM II, 
Leichtmörtel 
oder Putz

Federanker
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se entsprechen. Häufig sind Brandwände oder feuerbeständige 
Wände bzw. hochfeuerhemmende Wände zu errichten. Es gibt 
die Möglichkeit, anstelle von feuerbeständigen Wänden sogar 
die Kombination feuerbeständig + feuerhemmend (F 90-AB + 
F 30-B) einzusetzen.

Kalksandsteinwände lassen sich in den hier beschriebenen An-
wendungsfällen vorteilhaft und wirtschaftlich einsetzen. Der 
brandschutztechnisch erforderliche Putz – () -Wert der Tafeln 22 
bis 28 – ist bei zweischaligen Trennwänden jeweils nur auf den 
Außenseiten der Schalen, nicht zwischen den Schalen, erfor-
derlich. In Bild 7 sind zwei Beispiele zur möglichen Ausführung 
der Wandarten dargestellt.

4.5.2 Reihenhäuser
Aus Schallschutzgründen werden bei Reihenhäusern zweischa-
lige Haustrennwände hoher Rohdichte mit durchgehender Trenn-
fuge gebaut.

Aus brandschutztechnischer Sicht werden bei derartigen Wän-
den je nach Lage im Gebäude und nach Landesbauordnung 
unterschiedliche Anforderungen gestellt. Es können Gebäu-
detrennwände zur Bildung von 40 m langen Brandabschnitten 
oder Gebäudeabschlusswände gefordert werden.

Zweischalige Haustrennwände/Gebäudeabschlusswände aus 
Mauerwerk mit oder ohne Dämmschicht/Luftschicht sind Wän-
de, die nicht miteinander verbunden sind und daher keine An-
ker besitzen. Bei tragenden Wänden bildet jede Schale für sich 
jeweils das Endauflager einer Decke/eines Daches, siehe auch 
Bild 7.

Für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und bis zu 
zwei Vollgeschossen in offener Bauweise bzw. für Wohngebäude 
geringer Höhe sind anstelle von Brandwänden oder feuerbestän-
digen Wänden – je nach Landesbauordnung – auch Gebäude-
abschlusswände zulässig, die von innen nach außen feuerhem-
mend und von außen nach innen feuerbeständig sein müssen.

Wärmedämm-Verbundsysteme
Wenn bei Außenwänden Wärmedämm-
Verbundsysteme (WDVS) verwendet wer-
den, ist die jeweilige LBO zu beachten. 
In Abhängigkeit von den Gebäudeklassen 
bzw. Vollgeschossen dürfen entweder 
schwerentflammbare Dämmschichten – 
z.B. Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102-1 
– oder müssen nichtbrennbare Dämm-
schichten – z.B. Baustoffklasse A nach 
DIN 4102-1 – eingesetzt werden (Ausnah-
meregelung bis zu zwei Vollgeschosse: 
normalentflammbar). In der Regel müs-
sen bei Gebäuden außer Hochhäusern 
und einigen Sonderbauten die Dämm-
schichten oder Außenwandbekleidungen 
aus mindestens schwerentflammbaren 
Baustoffen be stehen, vergleiche auch 
Abschnitt 2.5.3.

Zu den Wärmedämm-Verbundsystemen 
gehören grundsätzlich allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassungen (abZ), in de-
nen in Abhängigkeit von der Dämmart 
und der Dämmschichtdicke u.a. für den Sturzbereich spezielle 
brandschutztechnische Ausführungen oder zusätzlich Brandrie-
gel gefordert werden können.

4.4.5 Zweischalige Außenwände
Aufgrund der höheren Wärmeschutzanforderungen nach der 
EnEV werden zunehmend zweischalige Kalksandsteinwände 
mit Dämmschichtdicken > 100 mm ausgeführt. In der Regel 
ist der Schalenzwischenraum heute ganz mit Dämmstoff (ggf. 
mit Fingerspalt) ausgefüllt. In Zusammenarbeit mit der Bau-
aufsicht wurden hierzu Regeln für Gebäude der Gebäudeklas-
sen 4 und 5 erarbeitet, wenn insbesondere brennbare Däm-
mungen verwendet werden. Die im Einzelfall einzuhaltenden 
Regelungen sind DIN 4102-4 bzw. den geltenden bauaufsicht-
lichen Regelungen (MVV TB, Allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassungen) zu entnehmen.

4.5 Gebäudetrennwände – Gebäudeabschlusswände

4.5.1 Grundlagen
Die Begriffe Gebäudeabschluss- und Gebäudetrennwand sind in 
den Landesbauordnungen erläutert. Gebäudetrennwände sind 
in ausgedehnten Gebäuden alle 40 m zu errichten, um Brandab-
schnitte (BA) zu bilden. Gebäudeabschlusswände sind bei Ge-
bäuden, die weniger als 2,5 m von der Grundstücksgrenze ent-
fernt errichtet werden, und bei aneinander gereihten Gebäuden 
auf demselben Grundstück herzustellen.

Gebäudetrennwände sind in der Regel als Brandwände mit feu-
erbeständigen Türen auszubilden. In Ausnahmefällen dürfen in 
einigen Bundesländern feuerbeständige Wände der Feuerwi-
derstandsklasse REI 90 oder EI 90 nach DIN EN 1996-1-2/NA 
oder sogar nur hochfeuerhemmende Wände eingesetzt werden.

Gebäudeabschlusswände müssen nach den bauaufsichtlichen 
Bestimmungen je nach Lage der Gebäude, Anzahl der Ge-
schosse und Nutzung einer bestimmten Feuerwiderstandsklas-

Bild 7 Gebäudeabschlusswand aus Kalksandstein-Mauerwerk im Dachbereich

a) Zweischalige Gebäudetrennwand mit nicht-
brennbarer Dämmschicht auf den Sparren (über 
dem Wandkopf bis unter die Dach pfannen)

b) Zweischalige Gebäudetrennwand über Dach 
geführt
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Bei versetzter Gebäudeanordnung werden in den nicht über-
lappenden Bereichen der Gebäude an der Grundstücksgrenze 
Brandwände oder feuerbeständige Wände jeweils mit feuerbe-
ständiger Aussteifung gefordert. Auf der Grundlage der alten 
Richtlinien für die Verwendung brennbarer Baustoffe im Hoch-
bau mussten bei derartigen Gebäuden

 n nicht bekleidete Bauteiloberflächen,

 n Außenwandbekleidung,

 n großflächige Unterkonstruktionen,

 n Dämmschichten unter Bekleidungen

in bestimmten Bereichen der unmittelbar aneinander gren-
zenden Gebäude aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 
siehe Bild 8.

Die Regeln der Richtlinie wurden in die 
Landesbauordnungen überführt. Es ist 
jeweils im Einzelfall zu klären, welche 
Anforderung tatsächlich maßgebend 
ist. Aufgrund der Landesbauordnungen 
muss darauf hingewiesen werden, dass 
der Entwurfsverfasser mit seiner Unter-
schrift auch für den gesetzlich erforderli-
chen Brandschutz verantwortlich ist bzw. 
die Verantwortung übernommen hat.

Für Reihenhaustrennwände können so-
wohl tragende als auch nicht tragende 
Kalksandsteinwände eingebaut werden. 
In der Regel werden diese zweischalig 
ausgeführt. Die Feuerwiderstandsklas-
se muss in Abhängigkeit von der Gebäu-
deklasse der Anforderung der jeweiligen 
Landesbauordnung entsprechen. Die Re-
geln zur nichtbrennbaren Dämmung im 
Bereich der Gebäudetrennwände sind 
Länderweise unterschiedlich geregelt, 
und zwar von nur 10 cm bis zu 1 m Breite.

4.5.3 Grenzbebauung
Bei einer Grenzbebauung sind die Anfor-
derungen an die Ausführungsdetails von 
Brandwänden im Dachbereich üblicher-
weise bekannt und bautechnisch relativ 
einfach lösbar. Bei Reihenhäusern mit 
übergreifenden Dächern, versetzten Hö-
hen, durchlaufenden Ortgängen oder gie-
belständig angeordneten Reihenhäusern 
müssen die Ausführungsdetails rechtzei-
tig geplant werden. Auf diese Details wur-
de früher häufig nicht geachtet. Dies hat 
bei Bränden dazu geführt, dass das Feu-
er auf die unmittelbar angrenzenden Ge-
bäude übergegriffen hat.

Das Ziel muss sein, dass das Feuer von 
einem Gebäude nicht zum angrenzenden, 

nächsten überspringt oder weitergeleitet wird. Problematisch 
ist auch, wenn Dächer belüftet werden und die Lüftungsschlit-
ze sich aufgrund von Dachüberständen bereits auf dem ande-
ren Grundstück befinden, weil die Außenwand auf der Grenze 
steht. Der gemäß Bauordnung festgeschriebene Nachbarschutz 
muss brandschutztechnisch sichergestellt werden.

INFO
Alle Anforderungen einer Grenzbebauung können mit Kalk-
sandsteinwänden erfüllt werden. Je nach Gebäudeklasse müs-
sen hochfeuerhemmende, feuerbeständige Kalksandstein- 
wände oder Kalksandstein-Brandwände ausgeführt werden.

In Bild 9 sind Beispiele für Anschlüsse von Brandwänden an 
Dächer dargestellt. Weitere Beispiele sind der Literatur, z.B. 
[10], [11], zu entnehmen.

� 1,0
� 0,5

B2
2

1

1

� 1,0 B2B2 B2

1  

2  

1

2

2

Nichtbrennbare Baustoffe

Brandwand: Austeifung feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen, Austeifung feuerbeständig

Detailausbildung im Bereich
versetzter Reihenhäuser.

Bei Gebäuden der Gebäude-
klasse 1 und 2 sind je nach
LBO Ausnahmen möglich.

Gebäudeabschlusswände je nach LBO feuerbeständig 
und im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen; 
Aussteifung feuerbeständig oder Wand von innen nach 
außen feuerhemmend und von außen nach innen 
feuerbeständig, Aussteifung feuerhemmend

Schemazeichnung

Bild 8 Beispiele für Regeln im Bereich der Gebäudetrennwände

Mörtelbett, alternativ nichtbrennbarer 
mineralischer Faserdämmstoff

Stahlblechwinkel

Mörtelbett, alternativ nichtbrennbarer 
mineralischer Faserdämmstoff

Stahlblechwinkel

Brandwand

OrtgangTraufe

Min. Dämmstoff, nichtbrennbar 
Schmelzpunkt  1.000° C,
Rohdichte  30 kg/m3

Bild 9 Dachanschlüsse – Traufe, Ortgang – bei Gebäudeabschlusswänden bei Grenz-
bebauung (Beispiele)
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4.6 Brandwände

4.6.1 Grundlagen
Brandwände werden nach DIN EN 1364-1 oder DIN EN 1365-1 
in Verbindung mit DIN EN 1363-2 geprüft und sind damit nach-
gewiesen. Weitere Nachweise, z.B. rechnerische Nachweise hin-
sichtlich der Stoßbeanspruchung, sind nicht erforderlich und 
auch nicht zulässig.

Brandwände müssen nach nationalem Baurecht folgende er-
höhte Anforderungen erfüllen:

 n Sie müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

 n Sie müssen mindestens die Anforderungen feuerbeständig 
– Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten – erfüllen.

Bild 11 Durch einen Brand verkohlte Holzkonstruktion vor einer unversehrten Kalksand-
steinwand; wegen ungetrennten Dachanschlüssen wurde das Feuer weitergeleitet. 

Bild 10 Durch Brand verformte Stahl-
konstruktion vor unversehrter 
Kalksandsteinwand

Bauteile Bauaufsichtliche Anforderungen Anforderungen nach

DIN 4102 DIN EN 13501-2

Brandwände feuerbeständig + nichtbrennbar +  
Stoßbeanspruchung 3 · 3.000 Nm

Brandwand REI-M 90 nbb1)

EI-M 90 nbb1)

Tragende und aussteifende Bauteile feuerbeständig F 90-AB REI 90  
im Wesentlichen nbb

Anzahl von Öffnungen unbegrenzt

Verschluss von Öffnungen feuerbeständige Feuerschutzabschlüsse –  
Türen, Tore, Förderbahnabschlüsse, etc. (selbstschließend)
feuerbeständige Brandschutzverglasungen
feuerbeständige Kabelabschottungen
feuerbeständige Rohrabschottungen
feuerbeständige Brandschutzklappen

T 90

F 90
S 90
R 90
L 90

EI290-C..

EI 90
EI 90

EI 90-U/U
EI 90(vehoi } o)-S

Anordnung von Brandwänden an der Nachbargrenze
zwischen aneinander gereihten Gebäuden
innerhalb ausgedehnter Gebäude
in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und Dacheindeckung2):
 3 Vollgeschosse bis unter die Dachhaut
> 3 Vollgeschosse mindestens 30 cm über Dach
weiche Bedachung mindestens 50 cm über Dach
Bauteile dürfen soweit eingreifen, wenn der Restquerschnitt 
der Wände feuerbeständig dicht und standsicher bleibt.

– –

1) nbb = nichtbrennbar
2) Siehe auch Landesbauordnung

Tafel 18 Bauaufsichtliche Anforderungen an Brandwände
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Längsschnitt
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Bild 12 Prüfanordnung für Brandwände und Komplextrennwände nach den Prüfnormen

Bild 13 Anordnung von Brandwänden innerhalb von Gebäuden (Beispiel)

 n Brandwände müssen unter einer drei-
maligen Stoßbeanspruchung – Pen-
delstöße mit 3.000 Nm Stoßarbeit 
(200 kg Bleischrotsack) – standsicher 
und raumabschließend bleiben.

 n Brandwände müssen die vorstehend 
genannten Anforderungen auch ohne 
Bekleidung erfüllen.

Ganz wichtig ist hierbei, dass die Stoß-
beanspruchung ein reines Prüfkriterium 
ist, siehe auch Bild 12. Diese Stoßbe-
anspruchung muss nicht durch einen zu-
sätzlichen statischen Nachweis belegt 
werden. Die Wand ist durch Prüfung und 
Klassifizierung „Brandwand“ nachgewie-
sen und erfüllt damit das Stoßkriterium. 
Dies gilt auch für dreiseitig gehaltene 
nicht tragende Wände mit freiem obe-
ren Rand. Nur die statisch-konstruktiv 
zur Halterung der Ränder erforderlichen 
angrenzenden Bauteile müssen die An-
forderung „feuerbeständig“ (Feuerwider-
standsdauer 90 Minuten) erfüllen.

4.6.2 Anforderungen an Brandwände 
nach den Landesbauordnungen
Für Brandwände ist nicht nur entschei-
dend, dass sie den Prüfanforderungen 
entsprechen, sondern auch, dass sie in 
der Praxis richtig angeordnet und ausge-
führt werden. Brandwände werden u.a. 
auf Grundstückgrenzen, zur Trennung be-
stimmter Gebäude, z.B. „sonstige Ge-
bäude“ oder zur Bildung von Brandab-
schnitten in bestimmten Abständen, 
erforderlich.

In Bild 13 wird anhand eines Gebäude-
grundrisses (Beispiel) dargestellt, wo 
Brandwände gefordert werden.

Da Brandwände brandschutztechnisch ei-
ne sehr wesentliche Funktion haben, wer-
den zusätzliche erhöhte Anforderungen 
im Bereich der Brandwände gestellt, z.B. 
an den Verschluss von Öffnungen. In Ta-
fel 18 sind die wesentlichen brandschutz-
technischen Anforderungen im Bereich 
von Brandwänden zusammengefasst.

Die Normen unterscheiden nicht zwi-
schen tragenden und nicht tragenden 
Brandwänden. Bild 15 zeigt eine Kalk-
sandstein-Brandwand nach einem Brand. 
Abgesehen von Einbaumängeln im Be-
reich des Dachanschlusses sowie bei 
Durchführungen hat die Kalksandstein-
wand einwandfrei ihre Anforderung beim 
tatsächlichen Brand erfüllt und dies so-
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gar bei einer außerplanmäßigen, nicht 
gewollten zweiseitigen Brandbeanspru-
chung sowie mit Sicherheit bei einer län-
geren Brandbeanspruchung als 90 min.

Auch beim Einbau von KS-Wärmedämm-
steinen am Wandfuß und Wandkopf geht 
die Klassifizierung von KS-Brandwänden 
nicht verloren. Dies wurde in [12] nachge-
wiesen und in den früher für diese Steine 
erforderlichen allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen entsprechend be-
stätigt. Heute erfüllen auch KS-Wärme-
dämmsteine alle Anforderungen nach 
DIN EN 771-2 bzw. DIN 20000-402 und 
dürfen daher wie alle anderen Kalksand-
steine ohnehin im gesamten Anwen-
dungsbereich von DIN EN 1996 verwen-
det werden.

4.6.3 Anschlüsse von Brandwänden
Alle in DIN 4102-4 Abschnitt 9.8 aufge-
führten Anschlüsse dürfen auch bei tra-
genden und nicht tragenden Brandwän-
den ausgeführt werden. Entsprechend 
DIN 4102-4 ist es ausreichend, wenn die 
Anschlussfugen vollfugig mit Mörtel nach 
DIN EN 1996-1-1 bzw. DIN EN 1996-3 
oder Beton nach DIN EN 1992-1-1 ver-
füllt werden.

Für Anschlüsse von Kalksandstein-Brand-
wänden an angrenzende Massivbauteile 
können auch die in Tafel 16 und 17 dar-
gestellten und aus DIN 4102-4 übernom-
menen Anschlüsse verwendet werden. 
Brandwände aus Mauerwerk müssen 
sowohl im nationalen als auch europä-
ischen Prüfverfahren beim 3. Stoß immer 
frei stehen, so dass auch Anschlüsse 
nur für den Raumabschluss ausreichend 
sind, wenn aus statisch-konstruktiver 
Sicht keine weiteren Anforderungen ge-
stellt werden, vergleiche auch Bild 16.

In den Bildern 7, 9, 16 bis 18 und den Ta-
feln 16 sowie 17 sind die em pfohlenen 
Ausführungsdetails im Dachbereich so-
wie zu Bauteilabschlüssen gezeigt. Die-
se sind zu beachten, da gerade hier 
häufig Fehler gemacht werden. Weitere 
Anschlüsse können DIN 4102-4 entnom-
men werden. In Bild 15 sind die Auswirkungen falscher Ausfüh-
rung von Anschlüssen im Bereich von Kalksandsteinwänden 
deutlich erkennbar. In Bild 19 sind Beispiele von Bauteilan-
schlüssen dargestellt, die zu beachten sind.

4.6.4 Öffnungen in Brandwänden
Nach den Landesbauordnungen sind Öffnungen in Brandwän-
den unzulässig. Dies gilt insbesondere für Außenwände auf 
Grundstücksgrenzen.

Wenn die Nutzung des Gebäudes oder notwendige Rettungs-
maßnahmen es erfordern, können Öffnungen in inneren Brand-
wänden erlaubt oder verlangt werden. Die Öffnungen müssen 
mit selbstschließenden, feuerbeständigen Abschlüssen, z.B. Tü-
ren T 90, Lüftungsleitungen L 90, Klappen in Lüftungsleitungen 
K 90 oder Abschottungen von Kabeldurchführungen S 90 und 
von Rohrdurchführungen R 90 nach DIN 4102 oder den ent-
sprechenden zahlreichen europäischen Prüfnormen verschlos-
sen werden. Die Wände und Decken anschließender Räume 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden.

BW = Brandwand F 90 = Feuerwiderstandsdauer > 90 min. (feuerbeständig)

Brandschutztechnisch beidseitig a)
ausgesteifte Brandwand

Brandschutztechnisch einseitig b)
ausgesteifte Brandwand

Eingespannte Brandwandc)

Statisches System Konstruktive
Nachweise erforderlich

Konstruktive
Nachweise erforderlich

Doppelbrandwänded)

BA 1 BA 2

B
W

F 90F 90 < F 90< F 90

BA 1 BA 2

F 90

BA 1 BA 2

B
W

< F 90

BA 1 BA 2

B
W

B
W

< F 90< F 90

B
W

Bild 14 Aussteifungsmöglichkeiten von Brandwänden (Beispiele)

Bild 15 Eine Brandwand aus Kalksandstein-Mauerwerk hat die Brandausbreitung auf  
weitere Gebäudeteile verhindert. 
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Dehnungsfugen in Brandwänden sind so zu verschließen, dass 
Bewegungen der einzelnen Bauteile möglich sind. Die raumab-
schließende Funktion der Brandwand muss jedoch voll erhal-
ten bleiben. Die Fugen sind, ausgenommen die äußere Versie-
gelung, in voller Fugentiefe mit nichtbrennbarem Material bzw. 
mit nach DIN 4102-2 oder DIN EN 1366-4 nachgewiesenen Fu-
genabdichtungen zu verschließen. Brennbare bituminöse Weich-
faserplatten dürfen in Brandwänden nicht verwendet werden.

Die Errichtung einer Brandwand an brandschutztechnisch sinn-
voller Stelle stellt heute kein größeres Problem dar, da für fast 
alle gewünschten betriebstechnischen Öffnungen und Durchläs-
se zahlreiche feuerbeständige Abschlüsse zur Auswahl stehen.

Mindestabmessungen von Brandwänden nach DIN EN 1996-1-
2/NA sind in Tafel 29 zusammengefasst.

4.6.5 Aussteifung von Brandwänden
Eine sehr wesentliche Anforderung an Brandwände ist die Aus-
steifung. Nach DIN EN 1996-1-2 muss die Aussteifung von 
Brandwänden – z.B. aussteifende Querwände, Decken, Rie-
gel, Stützen oder Rahmen – mindestens die gleiche Feuerwi-
derstandsdauer wie die Wand (90 Minuten) haben. Unabhängig 
davon, in welchem Brandabschnitt der Brand auftritt, muss ge-
mäß LBO die Aussteifung der Brandwände über einen Zeitraum 
vom mindestens 90 min. gewährleistet werden. Diese Forde-
rung führt zu Schwierigkeiten in der Ausführung, insbesondere 
bei Industriebauten oder Dachgeschossen im Wohnungsbau so-
wie auch bei nachträglichen baulichen Erweiterungen, weil an 
die angrenzenden Bauteile geringere oder auch gar keine brand-
schutztechnischen Anforderungen gestellt werden bzw. wurden.

Bild 16 Halterungen von Brandwänden aus Kalksandstein-Mauerwerk

 

Dünnbettmörtel
zulässig ohne obere Halterung 1)

Normalmauermörtel
zulässig ohne obere Halterung 1)

A   Brandwände mit Kalksandstein  

ORIGINALGRÖSSE ORIGINALGRÖSSEum 60 % verkleinert

1
2

5
1

2
5

1
2

5
1

2
5

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

5
1

2
5

1
2

 175
RDK  1,8

 300  240
RDK  0,9 RDK  1,4

 150

RDK 1,8

 150 175

RDK  1,8

1) Oberer Wandanschluss nach Tafel 17 
2) Obere Halterung durch aufliegende Geschossdecke (REI 90)

2
4

8
2

4
8

2 4
9

8

 175  200
RDK  1,8 RDK  2,0

 214
RDK  1,8

2
4

9
8

 150
RDK 2,0

 150

2

4
9

8

2
4

8
2

2

2
4

8

Leichtmörtel oder Putz 0/0/10/25

Kalkmörtel/Mörtel 0/0/10/40

2
4

8
2

4
8

2
2

 150
RDK  1,8

 150

2
3

8
2

3
8

1
2

1
2

2
4

8
2

4
8

2
2

4
9

8

 200

RDK  1,8

2

4
9

8
2

4
9

8
2

4
9

8
 175

RDK  1,8

 175
2

4
9

8

 200
RDK  1,8

 214
RDK  1,8

2

1
1

3
1

1
3

1
1

3
1

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

Dünnbettmörtel
zulässig ohne obere Halterung 1)
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Gebäude mit weicher Bedachung

Gebäude mit feuerbeständigen Dach-
konstruktionen und unbekiester Bedachung

Gebäude mit feuerbeständigen Dach-
konstruktionen und bekiester Bedachung

Gebäude mit unbekiesten Trapezblechdächern

Gebäude mit bekiesten Trapezblechdächern

Gebäude mit Papp- oder gleichwertigen
Bahnendächern

 30 cm

Lager

 40 m  40 m 
 5 m  5 m 

Brandwand

Brandwand

Brandwand

Produktion

Lager

 40 m  40 m 
 5 m  5 m 

Produktion

Brandwand

Lager

 40 m  40 m 
 5 m  5 m 

Produktion

Brandwand

Lager

 40 m  40 m 
 5 m  5 m 

Produktion

Lager

 40 m  40 m 
 5 m  5 m 

Produktion

Dachhaut,
Klebstoffe und
Wärmedämmung
brennbar

Wärmedämmung
nichtbrennbar

 30 cm

Brandwand

Brennbare Dachbahnen
und andere brennbare
Bauteile dürfen nicht
in die Brandwand ein-
greifen oder über diese
hinwegführen.

Brennbare Dachbahnen
und andere brennbare
Bauteile dürfen nicht
in die Brandwand ein-
greifen oder über diese
hinwegführen.

Dachhaut,
Klebstoffe
und Wärme-
dämmung
brennbar

 1 m 1 m

Wärmedämmung auf einer Breite von mind. 1 m 
beidseits der Brandwand nichtbrennbar

 30 cm  50 cm
Wärmedämmung
nichtbrennbar

 30 cm
 50 cm

Wärmedämmung brennbar

Trapezblech

Stahlauflagen

Stahlstutzen

Bekiesung

 1 m 1 m

beidseits der Brandwand nichtbrennbar
Wärmedämmung auf einer Breite von mind. 1 m 

Dachhaut,
Klebstoffe und
Wärmedämmung
brennbar

Trapezbleche liegen
voneinander getrennt
und werden von der
Brandwand unterbrochen.

Wärmedämmung
brennbar

Brennbare Dachbahnen
und andere brennbare
Bauteile dürfen nicht
in die Brandwand ein-
greifen oder über diese
hinwegführen.

 30 cm
 50 cm

Wärmedämmung
nichtbrennbar

 50 cm 30 cm

 50 cm

Als weich gilt jede brennbare Bedachung,
für die nicht der Nachweis erbracht ist, dass sie
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
widerstandsfähig ist.

Bild 17 Brandwände im Dachbereich – Industriebau; Auszug aus: Bayerische Versicherungskammer München, Brandwände und Öffnungen 
in Brandwänden, Anforderungen und Ausführung
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Wohngebäude  2 VG  2 Whg.
mit höchstens zwei Wohnungen und bis zu
zwei Vollgeschossen in offener
Bauweise.
Wände ohne Öffnungen, die vom
Gebäudeinneren die Anforderung der
Feuerwiderstandsklasse F 30-B und
vom Gebäudeäußeren die der Feuer-
widerstandsklasse F 90-B erfüllen.

Wohngebäude  3 VG 
mit bis zu drei Vollgeschossen.

Gebäude (keine Wohngebäude)  3 VG 
mit bis zu drei Vollgeschossen, ausgenommen
Gebäude mit erhöhter Brandgefahr.
Als erhöht brandgefährlich gelten in der Regel
Industriegebäude (abhängig von der Art der
Produktion oder Lagerung).

Gebäude > 3 VG 
mit mehr als drei Vollgeschossen
Gebäude mit erhöhter Brandgefahr.
Als erhöht brandgefährlich gelten in der Regel
Industriegebäude (abhängig von der Art der
Produktion oder Lagerung).

Gebäude ...
mit Dachaufbauten
(z.B. Dachgauben)
oder Öffnungen
(z.B. Dachfenster
in der Dachhaut)
(s. LBO) 

Hölzerne Dachlatten
dürfen nicht übergreifen.

Wärmedämmung
nichtbrennbar
(Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt 1.000 C,
Rohdichte  30 kg/m3),
raumbeständig2. VG

1. VG

2. VG

1. VG

3. VG

2. VG

1. VG

3. VG

2. VG

1. VG

3. VG

4. VG

Gebäude mit
erhöhter Brandgefahr

Hölzerne Dachlatten
dürfen nicht übergreifen.

Wände feuerbeständig (F 90),
öffnungslos und
insgesamt so dick
wie Brandwände

Wärmedämmung
nichtbrennbar
(Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt  1.000 C,  
Rohdichte  30 kg/m3),
raumbeständig

Dacheindeckung auf
Brandwänden satt
aufgemörtelt

Hölzerne Dachlatten
dürfen nicht übergreifen,
brennbare Bauteile
dürfen nicht in die
Brandwand eingreifen
oder über diese
hinwegführen.

Brandwand

Mörtelbett

Blechwinkel

Elastischer
Dämmstoff
nichtbrennbar
(Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt 

 30 kg/m3),
1.000 C, Rohdichte

raumbeständig

Brandwand

 30 cm

Brennbare Bauteile
dürfen nicht in die
Brandwand eingreifen
oder über diese
hinwegführen.

 1,25 m

 30 cm

 1,25 m

 30 cm

 30 cm

Bild 18 Brandwände im Dachbereich – Wohnungsbau (Länderunterschiede möglich), Auszug aus: Bayerische Versicherungskammer München, 
Brandwände und Öffnungen in Brandwänden, Anforderungen und Ausführung
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In Bild 14 werden Lösungsmöglichkeiten 
am Beispiel von Industriebauten vorge-
stellt, die Brandwände ausreichend aus-
steifen:

a) Brandschutztechnisch beidseitig aus-
gesteifte Brandwände sind der be-
kannte Regelfall. Es werden ohne be-
sonderen Nachweis oben und unten 
gelenkig gelagerte Brandwände in ein 
Bauwerk integriert und die aussteifen-
de Tragkonstruktion auf beiden Sei-
ten der Wände wird feuerbeständig – 
Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten 
– ausgelegt.

b) Brandschutztechnisch einseitig aus-
gesteifte Brandwände können ausge-
führt werden, wenn ein konstruktiver 
Nachweis vorgelegt wird, der gewähr-
leistet, dass im Brandfall bei einem 
Versagen der Tragkonstruktion mit ei-
ner Feuerwiderstandsdauer < 90 min. 
die Standsicherheit der Brandwand 
durch einstürzende Bauteile nicht ge-
fährdet wird.

c) Bei im Fußpunkt eingespannten 
Brandwänden ist sicherzustellen, 
dass die Anschlüsse der Tragkon-
struktionen mit Feuerwiderstands-
dauern < 90 min. so ausgebildet wer-
den, dass einstürzende Bauteile keine 
Zwangskräfte auf die Brandwand aus-
üben, die zum vorzeitigen Einsturz füh-
ren können.

d) Bei Doppelbrandwänden (zwei kom-
plette Brandwände nebeneinander ge-
setzt) können beidseitig Tragkonstruk-
tionen ohne brandschutztechnische 
Anforderungen anschließen, da bei 
dem Einsturz eines Brandabschnit-
tes mit der dazugehörigen Brandwand 
die zweite Brandwand ohne weiteren 
Nachweis stehen bleibt und durch die 
Bauteile des nicht brandbeanspruch-
ten Brandabschnittes ausgesteift 
wird.

Anders sind zweischalige Brandwände 
REI-M bzw. EI-M zu betrachten. Sie dür-
fen nicht mit den Doppelbrandwänden 
verwechselt werden. Die zweischaligen 
Brandwände müssen grundsätzlich beid-
seitig brandschutztechnisch ausgesteift 
werden, weil nur beide Schalen zusam-
men die Anforderung Brandwand erfüllen.

Bei Brandwänden in Dachgeschossen im 
Wohnungsbau wird es als ausreichend 
betrachtet, dass bei gemeinsamer Brand-
wand die dem Feuer abgelegene Seite 

Bauteile Anforderungen 

Komplextrennwände F 180-A + Stoßbeanspruchung 3 · 4.000 Nm 

Tragende und aussteifende Bauteile F 180-A 

Anzahl von Öffnungen 
max. vier pro Geschoss, Gesamtfläche  22 m2 , 
Beschränkung auf unbedingt notwendiges Maß 

Verschluss von Öffnungen 

feuerbeständige Feuerschutzabschlüsse – Türen, Tore, 
Förderbahnabschlüsse etc. (selbstschließend) 
feuerbeständige Brandschutzverglasungen nur in 
zwingenden Ausnahmefällen

Anordnung von  
Komplextrennwänden 

unversetzt durch alle Geschosse 

mind. 50 cm über Dach des höheren Gebäudes

Bauteile dürfen weder in Komplextrennwände 
eingreifen, noch diese überbrücken. 

Tafel 19 Versicherungstechnische Anforderungen an Komplextrennwände

.

1 2

4 5

3

 30

derf. derf. derf.

Brandwände zwischen Holzaußenwänden Stahlstützen an und in Brandwänden

Bauteile aus brennbaren Baustoffen dürfen
nicht in Brandwände eingreifen oder Brand-
wände überbrücken. Brandwände müssen
bei Gebäuden mit Außenwänden aus brenn-
baren Baustoffen 30 cm vor der Außenwand
geführt werden.

Stahlstützen, die unmittelbar vor oder in
einer Brandwand stehen, sind feuer-
beständig zu ummanteln, damit sie im
Brandfall ihre aussteifende Funktion
gewährleisten.

Trennung von Längspfetten Schornsteine an Brandwänden

erf. d

derf

erf. d gemäß Tafel 29

Beim Anschluss von Schornsteinen an
Brandwände darf aus Gründen der
Standsicherheit die Mindestwanddicke der
Brandwände nicht verringert werden.
Das Gleiche gilt auch für Nischen,
Einbauten etc.

Längspfetten aus Holz oder Stahl
dürfen nicht in Brandwände eingreifen.

Bild 19 Bauteilanschlüsse an Brandwände
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als ausreichende Aussteifung angesetzt wird, weil der Holz-
dachstuhl im Brandbereich verbrennt. Damit wirken im Brand-
fall keine zusätzlichen Zwangskräfte auf die Brandwand. Die 
nur einseitig durch den Holzdachstuhl im nicht Brandbereich 
gehaltene Giebelwand bleibt stehen, d.h. die Standsicherheit 
und der Raumabschluss wird gewährleistet. Nachgewiesen ist 
dies durch den 3. Stoß der Stoßbeanspruchung auf die frei-
stehende Wand in der Brandprüfung. Außerdem wurde für 6 m 
hohes, nicht tragendes Kalksandstein-Mauerwerk sogar mit 
mehr als vier Stößen auf die freistehende Wand die Standsi-
cherheit und der Raumabschluss nachgewiesen. In der Praxis 
wurde diese Funktionstüchtigkeit auch bei den großen Stadt-
bränden sowie im 2. Weltkrieg in den Städten nachgewiesen. 

Zur Aussteifung von Brandwänden können feuerbeständige 
Kalksandsteinwände eingesetzt werden. Alternativ kann die 
Aussteifung durch feuerbeständige Stahlbetonstützen oder feu-
erbeständige, bekleidete Stahlstützen erfolgen.

4.7 Komplextrennwände

4.7.1 Grundlagen
Komplextrennwände sind Wände, die versicherungstechnisch 
definiert sind. Die Bestimmungen der Sachversicherer sind in 
Tafel 19 zusammengefasst. Besonders ist zu beachten, dass 
die Feuerwiderstandsdauer von 180 min. auch für die ausstei-
fenden Bauteile gefordert wird und damit das gesamte Gebäu-
de eine Feuerwiderstandsdauer von 180 min. aufweisen muss. 
Komplextrennwände müssen zudem unversetzt durch alle Ge-
schosse gehen. Bauteile dürfen in diese Wände weder eingrei-
fen noch diese überbrücken.

Die vorstehenden Anforderungen werden häufig nicht beach-
tet. Dann ist die Wand selbst von ihrer Ausführung her zwar ei-
ne Komplextrennwand, aber das Gesamtsystem funktioniert 
nicht. Damit ist dann auch der Versicherungsschutz verloren 
bzw. besteht erst gar nicht.

Da Komplextrennwände im Baurecht 
nicht aufgeführt sind, werden sowohl in 
DIN 4102-4 als auch in DIN EN 1996-1-2/ 
NA keine Angaben zu derartigen Bautei-
len gemacht. Auch europäisch existiert 
eine solche Anforderung nicht. Lediglich 
das Prüfverfahren ist in einer Fußnote der 
deutschen Norm DIN 4102-3 beschrie-
ben. Daher gibt der Verband der Sachver-
sicherer (VdS) Broschüren heraus [10], 
aus denen von den Versicherern aner-
kannte Nachweise entnommen werden 
können.

4.7.2 Komplextrennwände aus  
Kalksandstein-Mauerwerk
Nach den Angaben der Sachversicherer 
[10] werden derzeit 36,5 cm (einschalig) 
bzw. 2 x 24 cm (zweischalig) dicke Kalk-
sandsteinwände mit Normalmauermörtel 
II, IIa oder III auch ohne Vermörtelung der 
Stoßfugen als Komplextrennwände ein-
gestuft. Außerdem wurden 24 cm dicke, 

nicht tragende Kalksandsteinwände, Rohdichte  1,6, mit Dünn-
bettmörtel in den Lagerfugen, bis zu einer Wandhöhe von 6 m 
als Komplextrennwände geprüft und eingestuft. Weitere Nach-
weise sind [13] zu entnehmen.

4.7.3 Öffnungen in Komplextrennwänden
Öffnungen in Komplextrennwänden sind auf das für die Nutzung 
des Gebäudes unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Pro Geschoss dürfen nicht mehr als vier Öffnungen (einschließ-
lich Schlupftüren) mit insgesamt 22 m2 Fläche vorhanden sein. 
Feuerbeständige Brandschutzverglasungen sollen nur dann ein-
gebaut werden, wenn dies aus zwingenden Gründen für einen 
Betriebsablauf erforderlich ist, da die Stoßfestigkeit 200mal 
geringer als bei Komplextrennwänden ist.

Ansonsten wurde von den Versicherungen akzeptiert, dass nur 
feuerbeständige Türen oder Tore eingebaut werden, weil es bis-
her keine Zulassungen für Feuerschutzabschlüsse mit 180 min. 
Feuerwiderstand gibt. Da also bisher keine Anforderung be-
stand, wurde von den Türherstellern auch nicht geprüft. Bei 
höheren Brandlasten werden jetzt jedoch vereinzelt hochfeuer-
beständige Türen oder Tore bzw. solche mit einer Feuerwider-
standsdauer von 120 min. gefordert. Dies wird im Einzelfall in 
Abstimmung mit der Versicherung festgelegt.

4.8 Sonstige Anwendungen mit Kalksandstein

4.8.1 Bekleidungen aus Kalksandstein-Mauerwerk für Stahl-
bauteile
DIN 4102-4 enthält Angaben zu Bekleidungen für Stahlbauten 
u.a. aus Mauerwerk.

Die Angaben in Tafel 20 gelten für statisch bestimmt oder unbe-
stimmt gelagerte, auf Biegung beanspruchte, bekleidete Stahl-
träger nach DIN EN 1993-1-1 mit maximal dreiseitiger Brandbe-

Tafel 20 Mindestdicke dM in mm in der Ausmauerung von Stahlträger mit Putzbekleidung 
der Untergurte1) nach DIN 4102-4

Platten oder Hohldielen nach DIN 4102-4  
Abschnitt 5.4 bis 5.6

Mindestdicke dM
2)3) der Ausmauerung

für die Feuerwiderstandsklasse-Benennung

Mauerwerk nach DIN EN 1996-2 aus
Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2  
in Verbindung mit DIN 20000-402

F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A F 180-A

50 50 50 70 115

1) Die Mindestputzdicken d und D für den Bereich der Untergurte sind den Angaben nach DIN 4102-4, Ta-
belle 90 zu entnehmen.

2) Bei hohen Trägern können aus Gründen der Standsicherheit ggf. größere Dicken notwendig werden.
3) Lochungen von Steinen dürfen nicht senkrecht zum Trägersteg verlaufen.

 

� 30

�
 5

0

Klemmbefestigung
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dM dM
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anspruchung. Eine dreiseitige Brandbeanspruchung liegt vor, 
wenn die Oberseite der Träger durch Stahlbetonplatten oder 
Hohldielen mit jeweils der mindestens geforderten Feuerwider-
standsklasse vollständig abgedeckt ist.

Die Angaben in Tafel 21 gelten für bekleidete Stahlstützen nach 
DIN  EN 1993-1-1 mit weniger als vierseitiger Brandbeanspru-
chung. Bekleidungen aus Kalksandstein-Mauerwerk müssen 
im Verband errichtet werden und die angegebenen Mindest-
dicken besitzen. Lochungen von Steinen dürfen nicht senkrecht 
zur Stützenlängsachse verlaufen. Die Bekleidung darf unmit-
telbar am Stahl anliegen. Die Bekleidungen sind durch einge-
legte Stahlbügel mit einem Durchmesser  5 mm mindestens 
in Abständen von 250 mm in der Bekleidungsmitte zu beweh-
ren. Diese Bewehrung ist nicht erforderlich, wenn die Stützen 
in ganzer Höhe in Wände nach DIN EN 1996-1-2/NA eingebaut 
werden und die an den Stützen vorbeigeführten Wandteile mit 
der in Tafel 21 angegebenen Mindestdicke durch Verband mit 
den angrenzenden Wandteilen verbunden sind.

4.8.2 Kalksandstein-Ausfachungswände
Für Ausfachungswände gelten die Anforderungen an nicht tra-
genden Wände.

4.9 Haustechnische Aspekte

Im Wohnungsbau sind haustechnische Aspekte relativ einfach 
zu lösen – solange es sich um Massivbauten wie mit Kalksand-
stein – handelt. Hier sind lediglich Rohrleitungen für Sanitär 
und Heizung und Elektroleitungen für Beleuchtung und Steck-
dosen zu führen. Bei den Rohrleitungen handelt es sich bisher 
in der Regel um nichtbrennbare Rohre, ausgenommen Abwas-
serleitungen, die teilweise aus Kunststoffen errichtet werden. 
Bei den Elektroleitungen handelt es sich um vergleichsweise 
wenige Leitungen. Anders sieht es schon bei den vergleich-
baren Gebäuden, den Bürogebäuden aus. Hier wird heute sehr 
viel Haustechnik, insbesondere Lüftungstechnik sowie Elektro-
kabel und Datenleitungen, verlegt. Damit wächst das Brand-
risiko einerseits durch die Brandlast und andererseits durch 
die Brandweiterleitung, wenn keine fachgerechte Bildung von 
Brandabschnitten mit Abschottungen erfolgt. Bei einer Massiv-
bauweise, wie mit Kalksandsteinen, ist es relativ einfach, fach-
gerechte Anschlüsse und Abschottungen zu bauen. 

Bei Sonderbauten spielt sich der Brandschutz mittlerweile im 
Wesentlichen im Ausbau ab, weil der Massivbau leider redu-
ziert wird und der Trockenbau sowie die Haustechnik immer 
umfangreicher werden. Diesem Umstand haben auch die Bau-
aufsichten der Länder Rechnung getragen, weitere Vorschrif-

ten in der ARGEBau entwickelt und als Muster-Richtlinien ver-
öffentlicht:

 n Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderun-
gen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 
MLAR). Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkon-
ferenz

 n Muster-Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforde-
rungen an Lüftungsanlagen (MLüAR)

 n Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderun-
gen an Hohlraumestriche und Doppelböden (HohlrER).

 n Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswe-
gen (AutSchR)

 n Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen 
in Rettungswegen(EltVTR)

Diese Richtlinien wurden als Muster-Richtlinien in den Mittei-
lungsblättern des DIBt veröffentlicht, werden jetzt im Internet 
unter www.is-argebau.de in der jeweils aktuellen Fassung zur 
Verfügung gestellt und sind damit Stand der Technik. Von den 
meisten Bundesländern wurden diese Vorschriften durch Einfüh-
rungserlass eingeführt – teilweise lediglich durch den Hinweis, 
dass die Muster-Richtlinie anzuwenden ist – oder sie werden 
in einigen Punkten oder Details geändert und dann als eigene 
Richtlinie eingeführt. 

Als Grundsatzregel gilt, dass alle Durchführungen, die durch  
eine Trennwand – eine raumabschließende Wand mit Brand-
schutzanforderungen – geführt werden, entsprechend der 
Wandqualität abgeschottet werden müssen. Dies gilt für brenn-
bare und nichtbrennbare Rohre, Kabelanlagen – Elektrokabel, 
Datenleitungen, Kabel mit verbessertem Brandverhalten, etc. 
– sowie Lüftungsleitungen. Aber wie immer hat jede Regel eine 
Ausnahme, so dürfen z.B. in Hamburg nichtbrennbare Lüftungs-
leitungen durch feuerbeständige oder feuerhemmende Flur-
trennwände ohne Brandschutzklappen geführt werden, wenn 
an die Türen des jeweiligen Raums keine Anforderungen ge-
stellt werden und von der Lüftung keine Auslässe im Flur sind.

Außerdem gilt seit 2000 grundsätzlich, dass in Rettungswegen 
(notwendigen Fluren) keine Brandlasten ohne Brandschutzmaß-
nahmen verlegt werden dürfen. Hiervon ausgenommen sind die 
Kabel, die für die unmittelbare Beleuchtung des Flures erfor-
derlich sind. Weitere Ausnahmen sind möglich. Bei sonstigen 
Brandlasten sind daher grundsätzlich feuerhemmende Unter-
decken – z.B. F 30 allein nach DIN 4102-2 bzw. EI 30(a ↔ b) 

Tafel 21 Mindestbekleidungsdicke d in mm von Stahlstützen mit U/A  300 m-1 mit einer Bekleidung aus KS-Mauerwerk nach DIN 4102-4

Bekleidung aus Feuerwiderstandsklasse-Benennung

F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A F 180-A

Mauerwerk nach DIN EN 1996-2 unter Verwendung von Kalksandsteinen  
nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402

50
(50)

50
(50)

70
(50)

70
(70)

115
(70)

Die ()-Werte gelten für Stützen aus Hohlprofilen, die vollständig ausbetoniert sind, sowie für Stützen mit offenen Profilen, bei denen die Flächen zwischen den Flan-
schen vollständig ausbetoniert, vermörtelt oder ausgemauert sind.

http://www.is-argebau.de
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nach DIN EN 13501-2 – oder feuerhemmende Kabelkanäle – 
I 30 nach DIN 4102-11 bzw. EI 30(vehoi ↔ o) – einzubauen.

Neben den bereits beschriebenen Brandschutzmaßnahmen 
gibt es außerdem Kabelkanäle oder -schächte zum Funktions-
erhalt von Kabelanlagen. Diese Kabel dienen zum Betreiben von  
Sicherheitsanlagen im Brandfall, z.B. Sicherheitsbeleuchtung, 
Druckerhöhungspumpe von Steigleitungen der Löschwasserver-
sorgung oder Sprinkleranlagen, zum Betrieb von Entrauchungs-
anlagen etc. Schächte können mit Kalksandstein-Mauerwerk 
erstellt werden. Hier muss nur sichergestellt werden, dass auf 
der Rückseite nicht mehr als 80 °C Temperaturerhöhung auf-
tritt. Dies wird z.B. für 90 min. mit einer 150 mm dicken Kalk-
sandsteinwand sichergestellt.

Bei Rohrleitungen ist ganz wesentlich, dass zwischen brenn-
baren und nichtbrennbaren Rohren unterschieden wird. Brenn-
bare Rohre müssen ab Durchmesser DN 50 mit Rohrmanschet-
ten gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) 
abgeschottet werden. Derartige Rohrmanschetten quetschen 
im Brandfall das weich werdende Kunststoffrohr zusammen und 
der Restquerschnitt wird zugeschäumt. Bei nichtbrennbaren 
Rohren müssen ab Durchmesser DN 100 Rohrummantelungen 
eingebaut werden, um die Temperaturweiterleitung zu verrin-
gern und damit die Brandweiterleitung auf angrenzende Brand- 
oder Brandbekämpfungsabschnitte über 30 min., 60 min. oder 
90 min. zu verhindern. Derartige Rohrummantelungen beste-
hen in der Regel aus nichtbrennbarer Steinwolle mit einem 
Schmelzpunkt > 1.000 °C. Die erforderliche Dämmdicke hängt 
von dem jeweiligen Rohrmaterial, dem Durchmesser sowie der 
Wandungsdicke ab. Die Werte sind dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis (abP) zu entnehmen.

Ganz wichtig ist im Bereich der Haustechnik, dass rechtzeitig 
eine Gewerke übergreifende Planung in brandschutztechnischer 
Hinsicht erfolgt, weil die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen 
sehr komplex und umfangreich geworden sind – insbesondere, 
wenn im Ausbau überwiegend Trockenbau zum Einsatz kommt. 
Hier kann es erforderlich sein, für jede Abschottungsmaßnahme 
separate andere Anschlüsse herzurichten. Bei der Verwendung 

von Kalksandstein-Mauerwerkswänden muss lediglich die Grö-
ße der Aussparung ausreichend sein, denn Massivwände haben 
keine Hohlräume, die Zusatzmaßnahmen erfordern. Alternativ 
werden die Leitungen gemäß der LAR eingebaut und der Rest-
querschnitt in einer Kalksandsteinwand nur vermörtelt, siehe 
auch Bild 20. Außerdem ist der Brandschutz von massiven Kalk-
sandsteinwänden höher als erforderlich. Noch wichtiger als die 
Gewerke übergreifende Planung ist die brandschutztechnische 
Baubegleitung während der Ausführung, um brandschutztech-
nische Mängel schon bei Erstellung des Gebäudes zu verhin-
dern. Eine nachträgliche Beseitigung von Brandschutzmängeln 
oder das Nachrüsten von Brandschutzmaßnahmen ist wesent-
lich kostenintensiver als die Berücksichtigung der notwendigen 
Maßnahmen bei Planung und Ausführung.

4.10 Versicherungstechnische Aspekte

Die gesetzlichen, bauaufsichtlichen Forderungen zum Brand-
schutz haben als wesentliches Ziel ausschließlich den Perso-
nenschutz. Ein Sachwertschutz ist nur in der Hinsicht enthalten, 
dass der Nachbar vor einem Brandübergriff geschützt werden 
soll und dass ein Brand auf eine bestimmte Fläche 40 m · 40 m 
= 1.600 m2 (Abstand von Brandwänden) begrenzt werden soll. 
Hiermit sollen der Feuerwehr Rettungs- und Lösch arbeiten er-
möglicht werden.

Den Versicherungen geht es dagegen vordringlich um den Sach-
schutz, zur Begrenzung des Schadenvolumens.

INFO
Die Versicherungen setzen voraus, dass zunächst alle gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt sind. Bei Schadenfällen wird diese 
Voraussetzung auch überprüft und bei Mängeln kann der Versi-
cherungsnehmer, der gesetzlich für die Einhaltung der erforder-
lichen Brandschutzmaßnahmen verantwortlich ist, mit in die 
Verantwortung genommen werden. Das kann zu reduzierten 
Zahlungen der Versicherungen führen.

Brennbare 
Beschichtung � 2 mm

� 80 mm

� 50 mm �
 1

6
0

 m
m

� 15 mm

Mineralwolle,
Schmelzpunkt > 1.000 °C

Brennbare 
Beschichtung � 2 mm

� 80 mm

�
 1

6
0

 m
m

Im Brandfall aufschäumend
(dämmschildbildende 
Brandschutzmasse)

Bild 20 Regeldetails zur Durchführung von nichtbrennbaren Rohren auf der Grundlage M-LAR
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Zum Abschluss der Sachversicherung und ggf. auch der Be-
triebsunterbrechung wird das jeweilige Brandrisiko abgeschätzt, 
welches die Prämie beeinflusst. Das Brandrisiko setzt sich zu-
sammen aus der Nutzung sowie dem Gebäude selbst. Die Nut-
zung ist kaum zu beeinflussen, weil dem Mieter einer Wohnung 
nicht vorgeschrieben werden kann, welche Einrichtung – Möbel, 
Gardinen etc. – er verwenden darf. In einem Industriebetrieb 
ergibt sich die Nutzung ohnehin aus dem jeweiligen Gewerbe. 
Hier haben die Versicherungen lediglich Einfluss darauf, wie 
groß Abschnitte mit besonders gefährlichen Stoffen hinsicht-
lich Brandentstehung, Brandlasten, Brandweiterleitung oder 
auch explosiven Stoffen sein können.

Beim Bauwerk ist zu beachten, dass die im Gebäude vorhan-
denen Baustoffe – brennbar/nichtbrennbar – hinsichtlich des 
Brandverhaltens einen wesentlichen Einfluss auf das Brandrisi-
ko haben. Das im Gebäude vorhandene Brandrisiko ist primär 
abhängig von den Brandlasten und die Brandlasten bestimmen 
maßgeblich den Brandverlauf hinsichtlich

 n Brandentstehung bzw. Brandentwicklung,

 n Brandausbreitung,

 n Entstehung eines „flashovers“ (schlagartige Entzündung 
aller brennbaren Materialien), d.h. Vollbrand.

Internationale Untersuchungen bestätigen, dass das Brand-
geschehen umso kritischer ist, je größer der Anteil der brenn-
baren und brandschutztechnisch ungeschützten Bauteile im 
Gebäude ist. In Bild 21 ist die Zusammensetzung der Brand-
last anteile in einem Gebäude dargestellt.

Im Wohnungsbau stellt die bauweisenspezifische Brandlast 
einen wesentlichen Anteil dar. In einem mehrgeschossigen 
Wohnungsbau mit einer durchschnittlichen Wohnnutzfläche 
von etwa 800 m2 kann sich die Brandlast bei unterschiedli-
chen Konstruktionsarten bis zum Faktor 4 unterscheiden. So 
sind in einem Massivbau die zwei- bis vierfach geringeren Men-
gen an brennbaren Stoffen gegenüber einem Holzbau möglich 
[14] und [15].

Durch die Bauweise wird nicht nur die Höhe der Brandlasten 
und damit das Brandrisiko wesentlich beeinflusst, sondern auch 
die Sanierungskosten. Ein Massivbau hat in der Regel geringere 
Sanierungskosten, weil nach einem Brandfall wesentliche Teile 
weiter bzw. wieder verwendet werden können. Außerdem wird 
der Brand allein durch die Massivbauweise begrenzt.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass die Eintrittshäufigkeit eines 
Brandes neben der mobilen Brandlast ebenfalls von der Bau-
weise abhängt. Insgesamt betrachtet ist somit der Werterhalt 
einer Massivbauweise günstig. Die Versicherungen haben frü-
her bei der Massivbauweise wesentliche Rabatte in den Prä-
miensätzen gewährt. Nach Öffnung des Versicherungsmarktes 
fielen diese Anreize durch Rabattierung aber weg, weil eine 
Massivbauweise ohnehin als Standard vorausgesetzt wurde. 
Mittlerweile setzt jedoch wieder ein Umdenken ein, weil gemäß 
dem aktuellen Bauordnungsrecht bauliche Erleichterungen im 
Brandschutz ermöglicht werden. Damit wird das Brandrisiko 
wieder größer und die Schadensminimierung wird in den Ver-
antwortungsbereich der Versicherungen verschoben. Die Bau-
ordnungen geben nur noch  Mindeststandards vor, so dass der 
bewährte deutsche Sicherheitsstandard eindeutig reduziert 
wird. Die Massivbauweise und damit auch die Kalksandstein-
Bauweise gewährt weiterhin den bisherigen, gewohnt sicheren 
Standard, so dass damit zukünftig auch wieder Rabatte mög-
lich werden könnten.

Bauweisen-
spezifische
Brandlast

Trag- und
Ausbau-
konstruktion

Massivbau,
Holzbau,
Trockenbau

Konstruktions-
neutrale
Brandlast

Nutzungsab-
abhängiger
Ausbau

Fenster, Türen,
Gebäudetechnik

Mobile Brandlast

Nutzungsspezifische Brandlast
Ausstattung, Möbel, Lagergüter etc.

Bauteil-Brandlast

Gesamtbrandlast

Bild 21 Zusammensetzung der Brandlastanteile in einem Gebäude
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5.1 Grundlagen

Im Folgenden sind die tabellarischen 
Brandschutznachweise nach DIN EN 
1996-1-2/NA zusammengefasst. Die Ta-
bellenwerte gelten für Kalksandsteine 
nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 
20000-402. Bei Verwendung von KS-Fa-
sensteinen gelten die Werte für die Auf-
standsbreite (Wanddicke abzüglich Fase).

Bei Ansatz einer verputzten Wandfläche 
– () -Werte in den Tabellen – ist ein ge-
eigneter Putz mit einer Mindestdicke von 
10 mm auf beiden Seiten einer einscha-
ligen Wand bzw. auf der Außenseite ei-
ner zweischaligen Wand aufzutragen. Es 
können z.B. Gipsputzmörtel B 1 bis B 6 
nach DIN EN 13279-1, Kalk- und Kalk-Ze-
mentputze aus Werktrockenmörtel nach  
DIN EN 998-1 oder Wärmedämmputz-
mörtel nach DIN EN 998-1 verwendet 
werden.

5.2 Nicht tragende Wände

Die für die jeweilige Feuerwiderstands-
klasse erforderlichen Mindestwand-
dicken nach Tafel 22 gelten gemäß 
DIN EN 1996-1-2/NA für Wandhöhen  
h  6 m und Schlankheiten lc = hef /t 
 40.

5.3 Tragende Wände ohne Nachweis 
des Ausnutzungsfaktors

Da der Ausnutzungsfaktor fi nicht grö-
ßer als 0,7 werden kann (siehe Abschnitt 
3.5), darf die für die jeweilige Feuerwi-
derstandsklasse erforderliche Mindest-
wanddicke für die genannten Stein-Mör-
tel-Kombinationen direkt aus den Tafeln 
23 bis 25 abgelesen werden.

5. Zusammenfassung des tabellarischen Brandschutznachweises von KS-Konstruktionen

Steine
Mörtel

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180

KS-Lochsteine1) 
KS-Hohlblocksteine1)

KS-Vollsteine1) 
KS-Blocksteine1)

NM, DM

115 
(115)

115 
(115)

175 
(140)3)

KS-Fasensteine2)

KS-Planelemente 

DM

100 
(100) 175 

(115)
KS-Bauplatten

DM

70 
(50)

70 
(70)

100 
(70)

Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Auch als Plansteine 
2) Abzüglich Fase  
3) Bei Planstein-Mauerwerk mit Putz beträgt die Mindestwanddicke 115 mm

Steine
Mörtel

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240

KS-Vollsteine1)

KS-Blocksteine1)

KS-Planelemente

NM, DM

150
(115)

150
(150)

175
(150)

240
(175)

–

Bei flächig aufgelagerten Massivdecken (Auflagertiefe = Wanddicke)

115
(115)

1502)

(115)
150
(115)

150
(115)

175
(150)

Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Auch als Plan- und Fasensteine (abzüglich Fase)
2) Bei fi  0,6 beträgt die Mindestwanddicke 115 mm

Steine   
Mörtel

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

R 30 R 60 R 90 R 120 R 180

KS-Plansteine  
KS-Fasensteine1)  
KS-Planelemente

DM

150 175 200 240 300

1) Abzüglich Fase

Steine 
Mörtel

Wanddicke 
[mm]

Mindestwandlänge [mm]  
zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

R 30 R 60 R 90 R 120 R 180

KS-Planelemente

DM

115 –1) –1) –1) –1) –1)

150 (897) (897) –1) –1) –1)

175 615 730 (897) –1) –1)

240 365 490 (615) (730) (897)

Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Mindestwandlänge > 1,0 m (Bemessung von Außenwänden als raumabschließende Wand  

nach Tafel 23, sonst als nichtraumabschließende Wand L  1,0 m nach Tafel 24)

Tafel 22 Nicht tragende, raumabschließende Wände (EI)

Tafel 23 Tragende, raumabschließende Wände (REI) ohne Nachweis des Ausnutzungs-
faktors

Tafel 24 Tragende, nichtraumabschließende Wände L  1,0 m (R) ohne Nachweis des 
Ausnutzungs faktors

Tafel 25 Tragende, nichtraumabschließende Pfeiler und Wände L < 1,0 m (R) ohne Nach-
weis des Ausnutzungs faktors
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5.4 Tragende Wände mit Nachweis des Ausnutzungsfaktors 6,fi

Wenn die Mindestwanddicke ohne Nachweis nicht eingehal-
ten werden kann oder die Ermittlung für die vorhandene Stein-

Steine 
Mörtel

Ausnutzungsfaktor 
6,fi

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

R 30 R 60 R 90 R 120 R 180

KS-Lochsteine
KS-Hohlblocksteine
KS-Vollsteine
KS-Blocksteine

NM

 0,15

115 
(115)

115 
(115)

140 
(115)

150 
(140)

 0,42
140 
(115)

150 
(115)

150 
(140)

 0,70
150 
(150)

175 
(150)

KS-Plansteine
KS-Fasensteine1)

KS-Planelemente

DM

 0,15

115
(115) 

140 
(115)

150 
(140)

 0,42
150
(115)

150
(140)

 0,70
150
(150)

175
(150)

Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Abzüglich Fase

Steine 
Mörtel

Ausnutzungsfaktor 
6,fi

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180

KS-Lochsteine1)

KS-Hohlblocksteine1)

NM, DM

 0,15

115 
(115)

115
(115)

175
(140)

 0,42
140 
(115)

200 
(140)

 0,70
200 
(140)

240 
(175)

KS-Vollsteine1)

KS-Blocksteine1)

KS-Planelemente

NM, DM

 0,15

115 
(115)

115
(115)

150
(140)

 0,42
140 
(115)

175 
(140)

 0,70
150 
(140)

200 
(175)

Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Auch als Plan- und Fasensteine (abzüglich Fase)

Steine
Mörtel

Ausnutzung
6,fi

Wanddicke
[mm]

Mindestwandlänge [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

R 30 R 60 R 90 R 120 R 180

alle 
KS-Steine

NM, DM

 0,42

115 365 490 (615) (990) –3)

150 300 365 898

175 240 240 365

240 175 175 300

 0,70

115 (365) (490) (730) –3) –3)

150 300 490 –3)

175 240 3001),2) 3002) 490

240 175 240 240 365
Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Bei hef /tef  10 beträgt die Mindestwandlänge 240 mm
2) Bei hef /tef  15 und DM beträgt die Mindestwandlänge 240 mm
3) Mindestwandlänge > 1,0 m (Bemessung von Außenwänden als raumabschließende Wand nach Tafel 26, sonst als nichtraumabschließende Wand L  1,0 m 

nach Tafel 27)

Tafel 26 Tragende, raumabschließende Wände (REI) mit Nachweis des Ausnutzungs faktors 6,fi

Tafel 27 Tragende, nichtraumabschließende Wände L  1,0 m (R) mit Nachweis des Ausnutzungs faktors 6,fi

Tafel 28 Tragende, nichtraumabschließende Pfeiler und Wände L < 1,0 m (R) mit Nachweis des Ausnutzungs faktors 6,fi

Mörtel-Kombination mit den Tafeln 23 bis 25 nicht möglich 
ist, muss der Ausnutzungsfaktor 6,fi nach Abschnitt 3.5 er-
mittelt und die Mindestwanddicke mit den Tafeln 26 bis 28 
bestimmt werden.
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5.5 Brandwände

Die Mindestwanddicke von Brandwänden nach DIN EN 1996-
1-2/NA kann für Kalksandstein-Mauerwerk in Abhängigkeit der 
Steinrohdichte mit Tafel 29 ermittelt werden. Hierbei ist zwi-
schen ein- und zweischaligen Brandwänden zu unterscheiden.

Steine
Mörtel

Stein-
rohdichteklasse

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklassen 
REI-M 30, REI-M 60, REI-M 90, EI-M 30, EI-M 60, EI-M 90

1-schalige Ausführung 2-schalige Ausführung

KS-Lochsteine1)

KS-Hohlblocksteine1)

KS-Vollsteine1)

KS-Blocksteine1)

NM, DM

 0,9 300
2 x 200 
(2 x 175)

 1,4 240 2 x 175

KS-Plansteine

DM
 1,8 175 2 x 150

KS-Planelemente

DM
 1,8

200 2 x 175

mit aufliegender Geschossdecke (mindestens REI 90) als obere Halterung

175 2 x 150

Die ()-Werte gelten für Wände mit geeignetem beidseitigem Putz
1) Auch als Plan- und Fasensteine (abzüglich Fase)/Planelemente

Steine
Mörtel

Weitere 
Anforderungen

Mindestwanddicke [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse 
F 180 + Stoßbelastung 4.000 Nm

1-schalige Ausführung 2-schalige Ausführung

alle KS-Steine

 NM II
keine 365 2 x 240

KS-Vollsteine
KS-Blocksteine

NM III

SFK  12
RDK  1,8

240 –

KS-Plansteine
KS-Planelemente

DM

SFK  12
RDK  1,6

240 –

Tafel 29 Tragende und nicht tragende, raumabschließende Brandwände (REI-M, EI-M)

Tafel 30 Komplextrennwände (F 180 + Stoßbelastung 4.000 Nm)

5.6 Komplextrennwände

Komplextrennwände sind nicht in DIN EN 1996-1-2 geregelt. 
Die Mindestwanddicken und weitere einzuhaltende Randbedin-
gungen ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Merkblatt der 
Sachversicherer. Ergänzend wurden für 240 mm dicke Komplex-
trennwände aus Kalksandstein-Mauerwerk weitergehende Un-
tersuchungen durchgeführt und mit entsprechenden Gutach-
ten hinterlegt.
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[N1] DIN 4102-2:1977-09 – Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen

[N2] DIN 4102-3:1977-09 – Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außen-
wände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

[N3] DIN 4102-4:2016-05 – Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbau-
teile

[N4] DIN EN 1363-1:2012-10: Feuerwiderstandsprüfungen 
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung 
EN 1363-1:2012

[N5] DIN EN 1363-2:1999-10: Feuerwiderstandsprüfungen – 
Teil 2: Alternative und ergänzende Verfahren; Deutsche 
Fassung EN 1363-2:1999

[N6] DIN EN 1364-1:2015-09 - Feuerwiderstandsprüfungen 
für nichttragende Bauteile – Teil 1: Wände; Deutsche 
Fassung EN 1364-1:2015

[N7] DIN EN 1365-1:2013-08: Feuerwiderstandsprüfungen 
für tragende Bauteile – Teil 1: Wände; Deutsche Fas-
sung EN 1365-1:2012 + AC:2013

[N8] DIN EN 1366-4:2010-08: Feuerwiderstandsprüfungen 
für Installationen – Teil 4: Abdichtungssysteme für 
Bauteilfugen; Deutsche Fassung EN 1366-4:2006 + 
A1:2010

[N9] DIN EN 1634-3:2005-01: Prüfungen zum Feuerwider-
stand und zur Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutz-
abschlüsse, Fenster und Beschläge – Teil 3: Prüfungen 
zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse; Deutsche 
Fassung EN 1634-3:2004

[N10] DIN EN 1991-1-2:2013-08: Eurocode 1: Einwirkungen 
auf Tragwerke – Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen – 
Brandeinwirkungen auf Tragwerke; Deutsche Fassung 
EN 1991-1-2:2002

[N11] DIN EN 1991-1-2/NA:2010-12: Nationaler Anhang – 
National festgelegte Parameter – Eurocode 1: Einwir-
kungen auf Tragwerke– Teil 1-2: Allgemeine Einwir-
kungen– Brandeinwirkungen auf Tragwerke

[N12] DIN EN 1996-1-1:2013-02: Eurocode 6: Bemessung 
und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: All-
gemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauer-
werk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005 + A1:2012

[N13] DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05: Nationaler Anhang– Na-
tional festgelegte Parameter – Eurocode 6: Bemessung 
und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: All-
gemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mau-
erwerk, Änderung A1 2013-07

[N14] DIN EN 1996-3:2012-12: Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Verein-
fachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauer-
werksbauten; Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 + 
AC:2009

[N15] DIN EN 1996-3/NA:2012-01: Nationaler Anhang – Na-
tional festgelegte Parameter – Eurocode 6: Bemessung 
und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Ver-
einfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mau-
erwerksbauten

[N16] DIN EN 1996-1-2:2011-04: Eurocode 6: Bemessung 
und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-2: All-
gemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brand-
fall

[N17] DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06: Nationaler Anhang – Na-
tional festgelegte Parameter – Eurocode 6: Bemessung 
und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-2: All-
gemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brand-
fall

[N18] DIN EN 13501-1:2010-01: Klassifizierung von Baupro-
dukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen 
zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fas-
sung EN 13501-1:2007 + A1:2009

[N19] DIN EN 13501-2:2010-02: Klassifizierung von Baupro-
dukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 2: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwi-
derstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanla-
gen; Deutsche Fassung EN 13501-2:2007 + A1:2009

[N20] DIN EN 14600:2006-03: Tore, Türen und zu öffnende 
Fenster mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften 
– Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung 
EN 14600:2005

[N21] DIN EN 15080-12:2011-04: Erweiterter Anwendungs-
bereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen 
– Teil 12: Tragende Mauerwerkswände; Deutsche Fas-
sung EN 15080- 12:2011

[N22] DIN EN 15254-2:2009-10:Erweiterter Anwendungsbe-
reich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen – 
Nichttragende Wände – Teil 2: Mauersteine und Gips-
Wandbauplatten; Deutsche Fassung EN 15254-2:2009

[N23] DIN 18550-1:2018-01 – Planung, Zubereitung und Aus-
führung von Außen- und Innenputzen – Teil 1: Ergän-
zende Festlegungen zu DIN EN 13914-1:2016-09 für 
Außenputze

[N24] DIN 18550-2:2018-01 – Planung, Zubereitung und Aus-
führung von Außen- und Innenputzen – Teil 2: Ergän-
zende Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 für 
Innenputze

[N25] DIN EN 771-2:2015-11 – Festlegungen für Mauersteine 
– Teil 2: Kalksandsteine; Deutsche Fassung EN 771-
2:2011+A1:2015 

[N26] DIN 20000-402:2017-01 – Anwendung von Baupro-
dukten in Bauwerken – Teil 402: Regeln für die Verwen-
dung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

Normen
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